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Anlagen: 

1. Geotechnisches Gutachten: 
GEOTECHNIK – FEIN BÜDINGER WELLING (2014a): Geotechnisches Gutachten: Grundstück Sauer-

bornstraße 3, 61184 Karben. 20.03.2014. Mainz. 

2. Ergänzung zum Geotechnischen Gutachten mit Einschätzung zur Versickerung: 
GEOTECHNIK – FEIN BÜDINGER WELLING (2014b): Grundstück Sauerbornstraße 3, 61184 Karben-

Petterweil: Ergänzung. 03.04.2014. Mainz. 

3. Bescheid des Regierungspräsidiums Darmstadt zum Umgang mit kontaminiertem Material: 
REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT – ABTEILUNG ARBEITSSCHUTZ UND UMWELT FRANKFURT 

(2014): Vollzug des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) in Verbindung mit dem Hessischen 

Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG); Untersuchung und Sanierung des Altstandortes 

Sauerbornstraße 3 in Karben-Petterweil. Schreiben an Frau B. Flach (Falkensee) vom 02.07.2014.  
Az.: IV/F 41.5 Kb/440 012 060 001 031. Frankfurt am Main. 

4. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag: 
REGIOPLAN BÜRO FÜR ANGEWANDTE REGIONALENTWICKLUNG UND LANDSCHAFTSÖKOLOGIE  
DR. REINHARD PATRZICH (2014): Bebauungsplan Nr. 195 „Sauerbornstraße“ in Karben-Petter-

weil: Spezielle Artenschutzprüfung. September 2014. Bad Nauheim. 
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1. Veranlassung und Ziele der Planaufstellung / Aufstellungsbeschluss  
Zur Herstellung der städtebaulichen Ordnung auf den Innenbereichs-Grundstücken 148/5, 148/6 und 

722 in Flur 1 der Gemarkung Petterweil soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden. 

Es handelt sich um einen bereits von Bebauung geprägten Teilbereich im Zentrum der Ortslage des 
Karbener Stadtteils Petterweil (s. Abb. 1). Es liegt im Norden und (teilweise) im Osten des Block-
gevierts Sauerbornstraße (im Norden angrenzend), Lorscher Weg (im Osten, teilweise angrenzend), 
Ysenburger Straße (im Süden) sowie Alte Heerstraße (K 9; im Westen). 

 

Abb. 1: Lageplan von Petterweil mit Markierung der Lage des Plangebietes im Zentrum der 
Ortslage (unmaßstäblich). 
[Quelle der Grundlage: http://hessenviewer.hessen.de/initializeMap.do. - Hessisches 
Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV) und 
Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (HLBG)]. 

 
An der Sauerbornstraße stehen zwei Wohnhäuser (Haus-Nummern 1 und 3), zwischen denen eine 

Zufahrt liegt, welche u.a. alte Gewerbe-Hallen aus den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts erschließt. 
Diese stehen hier ´in 2. Reihe` und werden immer noch gewerblich genutzt; sie können zudem über 
eine weitere Zufahrt am Nordwestrand des Geltungsbereiches an das Straßennetz angebunden werden 
(s. Abb. 2). 

Nun sollen die Hallen (die einst hier alleine standen, inzwischen aber von Wohnbebauung umgeben 
sind) abgerissen und die durch die Aufgabe der (aktuell noch vorhandenen) Gewerbenutzung frei wer-
denden Flächen einer der Umgebung angemessenen wohnbaulichen Nutzung zugeführt werden. 
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Abb. 2: Orthofoto mit Abgrenzung des Geltungsbereiches (unmaßstäblich). 
[Quelle der Grundlage: http://hessenviewer.hessen.de/initializeMap.do. - Hessisches Ministe-
rium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV) und Hessisches 
Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (HLBG)]. 

 
Dieser zunächst von privater Seite angeregte Umnutzungswunsch entspricht in vollem Umfang dem 

kommunalen Willen, da ….. 

− ….  durch die Umnutzung dieses Innenbereiches und die daraus resultierende zusätzliche Bebaubar-
keit eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Nachverdichtung in einem von Bebauung 
bereits geprägten und voll erschlossenen Gebiet geschaffen werden kann, wie es inzwischen 
auch den aktuellen bundes- und landespolitischen Vorgaben entspricht (Schlagwort 
´Innenentwicklung vor Außenentwicklung`), 

− ….  die Aufgabe der gewerblichen Nutzung inmitten von ausschließlich umgebender Wohn-
bebauung (mit potenziellen Immissionsbelastungen) das Konfliktpotenzial für bodenrechtliche 
Spannungen bzw. für entsprechende Nachbarschaftskonflikte deutlich reduziert, 
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− ….  der mit der Umnutzung einhergehende Abriss der alten Hallen auch ortsbildästhetisch, insbe-
sondere für die unmittelbar benachbarte Wohnbebauung der Ysenburger Straße sehr zu begrü-
ßen ist, 

− ….  derzeit auf der Fläche bereits eine starke ökologische Vorbelastung in Form eines hohen 
Versiegelungsgrades existiert,  

− ….  infolge der Planung auch keine schützenswerten Biotopstrukturen  nachteilig betroffen sind und 
somit der potenzielle Eingriff aus Sicht des Naturhaushaltes vertretbar ist, 

− ….  und auch sonst keine städtebaulichen Gründe erkennbar sind, die dagegen sprechen. 

So kann in diesem vollständig erschlossenen innerörtlichen Gebiet dem Nachfragebedarf nach 
Wohnbauflächen Rechnung getragen werden, was auch einen verminderten Flächenbedarf für Bau-
flächen-Entwicklungen an den Randbereichen der Stadtgebiete zur Folge hat; somit ist die Umplanung 
aus infrastruktureller, aus wirtschaftlicher und aus ökologischer Sicht durchweg positiv zu bewerten. 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Karben hat daher am 03.02.2012 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 195 ´Sauerbornstraße` beschlossen. 

 

Da der Bebauungsplan eine Nachverdichtung und somit eine Maßnahme der Innenentwicklung pla-
nungsrechtlich sichern soll, kann er im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Abs. 1 und 2 
BauGB aufgestellt werden. 

Die dazu erforderlichen Voraussetzungen des § 13a Abs. 1 BauGB sind gewährleistet, da  
− gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB die zulässige Grundfläche deutlich unter 20.000qm liegt, 
− gemäß § 13a Abs. 1 Satz 4 BauGB durch den Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vorha-

ben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen,  

− und da gemäß § 13a Abs. 1 Satz 5 BauGB keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter bestehen. 

Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 
und 3 Satz 1 BauGB. 

Zudem kann im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB der Bebauungsplan, der 
von Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächen-
nutzungsplan geändert oder ergänzt ist (allerdings darf die geordnete städtebauliche Entwicklung des 
Gemeindegebiets nicht beeinträchtigt werden, und der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichti-
gung anzupassen). 

Mit diesem Bebauungsplan der Innenentwicklung soll gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 3 BauGB einem 
Bedarf an Investitionen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum in der Abwägung in ange-
messener Weise Rechnung getragen werden. 

Da es sich, wie oben bereits erwähnt, um einen Fall des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB handelt 
(die zulässige Grundfläche liegt weit unter 20.000qm), gelten gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB Ein-
griffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a 
Abs. 3 Satz 5 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Somit ist auch ein Ausgleich 
nicht erforderlich. 
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2. Beschreibung des Geltungsbereiches 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst folgende Grundstücke der Gemar-

kung Karben-Petterweil: 

Flur 1: Flurstücke 148/5, 148/6 und 722. 

Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches ergeben sich aus der zugehörigen Plan-
zeichnung im Maßstab 1:500. 

 
• Größe des Geltungsbereiches: 

Das Plangebiet umfasst eine Größe von ca. 3.112qm.  
 
• Kurzbeschreibung des Geltungsbereiches: 

Das Grundstück Sauerbornstraße 3 (Flst. 148/5) ist derzeit bebaut mit einem zweigeschossigen Ein-
familienhaus (Baujahr 1958), einer Lagerhalle aus dem Jahr 1965 auf einer Grundfläche von ca. 
800qm und einem Anbau mit ca. 100 qm Grundfläche sowie einer weiteren Lagerhalle aus dem Jahr 
1954 auf einer Grundfläche von ca. 250qm (ca. 12,5 x 20 m).  

Erschlossen werden diese Hallen vor allem über eine hofartig ausgebaute, asphaltierte Zufahrt 
zwischen den beiden Gebäuden Sauerbornstraße 1 und 3. Bis auf eine kleine Grünfläche am Nordrand 
(zur Sauerbornstraße bzw. zum Haus Nr. 1 hin), auf die Gartenbereiche südlich (dort bis zur Süd-
grenze des Geltungsbereiches sowie in dem schmalen Streifen bis zum Lorscher Weg) und nördlich 
(schmaler Vorgarten) des Wohnhauses Nr. 3 sowie den ca. 1m schmalen Streifen südlich der Halle ist 
die Parzelle 148/5 somit ansonsten fast vollständig versiegelt. Derzeit wird das Haus Nr. 3 als 2-Fami-
lien-Wohnhaus mit rückwärtigem Gartenbereich genutzt, während der Bereich der Hallen im Süd-
westen und die versiegelte Freifläche durch einen Autoteilehandel-Betrieb gewerblich genutzt werden.  

[Hinweis: Das Mehrfamilienhauses Sauerbornstraße 1 (überwiegend auf Flurstück 148/2) ragt mit 
seiner südöstlichen Gebäude-Ecke in die Parzelle 148/5 hinein. Eine Korrektur wurde von den 
Eigentümern angestrebt, es konnte aber mit der Eigentümergemeinschaft Sauerbornstr.1 keine 
Einigung erzielt werden.].Das schmale Flurstück 722 am Westrand besteht aus dem östlichen 
Drittel einer im Osten bis zu dem Mehrfamilienhaus betonierten Fläche, welche einst ebenfalls der 
Anbindung der hinteren Hallengebäude diente, inzwischen aber nicht mehr gewerblich, sondern als 
(gleichwohl eben versiegelte) Freifläche des Mehrfamilienhauses genutzt wird. 

Auf dem vom Lorscherweg aus angebundenen Flurstück 148/6 steht eine Doppelgarage, die zur 
Anbindung des Plangebietes aus östlicher Richtung entfernt werden soll. Der übrige Bereich dieser ca. 
6m breiten Parzelle wird gärtnerisch genutzt und gehört noch zu dem Garten des Hauses Nr. 3.  

 

• Umgebung des Geltungsbereiches: 

Im Norden grenzt die Sauerbornstraße (K 9) an mit Einzel- und Doppelhaus-Bebauung bzw. das aus 
dem Geltungsbereich ´ausgesparte` Mehrfamilienhaus Sauerbornstraße 1 (# 148/2). 

Im Westen folgen die rückwärtigen bzw. seitlichen Hausgarten-Flächen der Einzelhaus-Bebauung 
der Alten Heerstraße (# 154/3) bzw. des großen Grundstückes mit der Reihenhaus-Bebauung der Ecke 
Sauerbornstraße / Alte Heerstraße (# 155/2).  
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Südlich des Geltungsbereiches grenzen Hausgartenbereiche der Einzel- und Doppelhäuser der Ysen-
burger Straße an, wobei die nördlichen Ränder der Parzellen 723 und 724 eine Garagenzeile als 
Grenzbebauung, direkt an der derzeit im Geltungsbereich noch befindlichen Gewerbehalle, enthalten. 

Östlich des Geltungsbereiches liegen die Gartenflächen der bebauten Wohnbaugrundstücke 146/4 
und 147/3 sowie der Lorscher Weg. 

 
 
 

3. Planungsrelevante Vorgaben / Rahmenbedingungen 
 

3.1 Übergeordnete Planungen 

∗ Regionalplanung: Im Ballungsraum Frankfurt / Rhein-Main werden Regionalplan und Flächen-
nutzungsplan zu einem gemeinsamen Planwerk zusammengefasst. Der Regionalplan enthält dort 
neben den regionalplanerischen Festlegungen auch die flächennutzungsplanbezogenen Darstellun-
gen (s.u.). 

∗ Flächennutzungsplanung: Im Regionalen Flächennutzungsplan (RegFNP) ist das Plangebiet als 
Wohnbaufläche dargestellt, ebenso wie die westlich, südlich und östlich angrenzenden Flächen. 
Nördlich des Geltungsbereiches bzw. der Sauerbornstraße sind hingegen gemischte Bauflächen 
ausgewiesen. 

Im beschleunigten Verfahren kann gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB der Bebauungsplan, der von Darstel-
lungen des Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geän-
dert oder ergänzt ist (allerdings darf die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets nicht 
beeinträchtigt werden, und der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen). Im vorlie-
genden Fall ist durch die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes keine Abweichung zu konstatieren. 
Daher wird auch keine entsprechende Anpassung erforderlich. 

∗ Fachplanungen: Es sind keine planungsrelevanten Fachplanungen bekannt.  
 
 

3.2 Schutzgebiete 

Das Plangebiet liegt in der Zone I des rechtskräftigen Oberhessischen Heilquellenschutzbezirkes 
(Heilquellenschutzgebiet von 1929). Hierin sind Bohrungen und Aufgrabungen über 5m Tiefe nach 
§ 88 HWG durch die Kreisverwaltung des Wetteraukreises (Fachdienst Wasser- und Bodenschutz) 
genehmigungspflichtig.  

Dies ist insbesondere von Bedeutung, wenn für die Bebauung Erdsonden zum Einsatz kommen 
sollten. 

Das Plangebiet berührt darüber hinaus keine Schutzgebiete wasser-, denkmal- oder naturschutz-
rechtlicher Art.  
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3.3 Informationen zum Untergrund (Boden / Baugrund etc.) und zu Altlasten / 
Altablagerungen 

• Böden / Baugrund  

Das im Vorfeld der Bebauungsplanung eingeholte Geotechnische Gutachten1 stellte folgenden 
Untergrundverhältnisse fest: In 0,2-1,4m Tiefe zunächst Oberboden bzw. Hofbefestigung (Schwarz-
decke, Beton) / Auffüllungen (Schluff, sandig, kiesig, z.T. Bauschuttreste, grau-braun bis dunkel-
braun), darunter (bis ca. 5,0m Tiefe) sandiger, schwach toniger Schluff (steif bis halbfest, hell- bis 
ockerbraun, zum Teil graugrün, Dieselgeruch, rostfleckig). 

Zum Zeitpunkt dieser Geländeuntersuchungen (Ende Januar 2014) wurde im tieferen, südlichen 
Grundstücksbereich Grund- bzw. Stauwasser in Tiefen von 1,80 bis 2,50m unter GOK erbohrt. Die 
anderen Bohrungen waren bis in 4m Tiefe trocken. 

„Aufgrund der Tatsache, dass bereichsweise Stau- bzw. Grundwasser ab einer Tiefe von etwa 2m 

erbohrt wurden, sollten die im Boden befindlich Bauwerksteile grundsätzlich gegen drückendes Was-

ser gemäß DIN 18195, Teil 6, Abschnitt 8, abgedichtet werden, z.B. als sog. "weiße Wanne"“ 
(GEOTECHNIK 2014a, S. 8). Dies wird in die Hinweise im Bebauungsplantext übernommen. 

Der Gutachter empfiehlt eine Gründung von Wohngebäuden mit bewehrten Streifenfundamenten 
oder einer statisch wirksamen Bodenplatte. Auch die Empfehlungen auf Seite 8 des Gutachtens zu 
Baugrubenböschungen, zu Lösearbeiten und Wiedereinbau, zur Wasserhaltung sollten beachtet wer-
den. 

 
Generell sollten die Anforderungen an den Baugrund der DIN 1054 (Baugrund – Sicherheitsnach-

weise im Erd- und Grundbau), DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke) 
und DIN 4124 (Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten) sowie die Vorga-
ben zur Geotechnik der DIN EN 1997-1 und -2 (Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geo-
technik - Teil 1: Allgemeine Regeln und Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds) beach-
tet werden. 

 
 

• Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachts-
flächen 

Das Plangebiet war vor Aufnahme der Planungen nicht im Fachinformationssystem Altflächen und 
Grundwasserschadensfälle (FIS AG), Teil Altis, enthalten.  

Dennoch waren aufgrund der langjährigen gewerblichen Nutzung im Rahmen der Erstellung des o.g. 
Geotechnischen Gutachtens entsprechende Prüfungen des Geltungsbereiches im Hinblick auf evtl. 
Altlasten- bzw. Kontaminations-Verdachtsflächen erfolgt.  

Der Gutachter kam zu folgendem Ergebnis: 

„Die Untersuchungen zeigen, dass auf dem Grundstück Sauerbornstraße 3 in Karben keine Boden-

Kontaminationen in größerem Umfang zu erwarten sind. Die beiden Mischproben aus allen Boh-

rungen aus 0-1 m und 1-2,5 m Tiefe zeigen keine auffällig erhöhten Schadstoffgehalte an. 

Eine Ausnahme sind jedoch die unmittelbaren Bereiche um die noch im Boden befindlichen 

Diesel- und Heizöltanks. Hier ist davon auszugehen, dass in einem gewissen Umfang Boden-

kontaminationen durch ausgelaufenes Diesel bzw. Heizöl vorhanden sind. 

                                                 
1
• GEOTECHNIK – FEIN BÜDINGER WELLING (2014a): Geotechnisches Gutachten: Grundstück Sauerbornstraße 

3, 61184 Karben. 20.03.2014. Mainz.  sowie 
• GEOTECHNIK – FEIN BÜDINGER WELLING (2014b): Grundstück Sauerbornstraße 3, 61184 Karben-

Petterweil: Ergänzung. 03.04.2014. Mainz. 
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Die festgestellten KW-Gehalte lassen erwarten, dass Aushubmassen aus diesem Bereich beim 

Rückbau / Ausbau der Tanks als Z 2 bzw. auch > Z 2 - Material zu entsorgen sein werden, was mit 

entsprechenden Mehrkosten verbunden ist. 

Wie groß diese auszukoffernden und zu entsorgenden Massen sein werden, kann zum jetzigen Zeit-

punkt nicht gesagt werden. Erfahrungsgemäß können es ein paar Meter zur Seite und Tiefe hin 

sein. Positiv ist in diesem Zusammenhang zu bewerten, dass die Bohrung zwischen diesen beiden 

Tanks (RKS 5) keine Auffälligkeit zeigt. 

Um die genaue Ausdehnung dieser KW-Kontamination festzustellen, müsste in einem engeren 

Bohrraster um die beiden Tanks herum gebohrt und analysiert werden. 

Sinnvoller wäre es nach unserer Auffassung jedoch, die beiden Tanks direkt auszubauen und diese 

Arbeiten von einem Sachverständigen baubegleitend überwachen und anschließend die Aushub-

wände und -sohlen freimessen zu lassen“ (GEOTECHNIK 2014a, S. 6). 

Diese Untersuchungsergebnisse und die Vorgehensweise wurden daraufhin mit dem Regierungs-
präsidium abgestimmt. Nach der Prüfung durch die Fachbehörde erging bereits die bodenschutzrecht-

liche Entscheidung, die der vorliegenden Begründung als Anlage 3 beigefügt ist 2. 

Demnach ist in dem in dem Gutachten „festgestellten auffälligen Bereich (unterirdischer Diesel-

kraftstofftank, charakterisiert durch die Rammkernsondierung RKS 3 aus II.1.) (…) die mit Mineralöl-

kohlenwasserstoffen belastete Bodenschicht im Zuge des abbruchbedingten Ausbaus der Tankanlage 

auszuheben und der Sanierungserfolg über eine entsprechende Probenahme und laboranalytische 

Kontrolle nachzuweisen. Alle Bodeneingriffe in beiden bekannten Tankbereichen sind unter Beglei-

tung eines dafür qualifizierten Ingenieur-Büros auszuführen. Der ausgehobene Boden ist seiner 

Belastung entsprechend zu separieren und zu entsorgen“ (REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT – 

ABTEILUNG ARBEITSSCHUTZ UND UMWELT FRANKFURT 2014, S. 1-2). 

In der Begründung zu dieser Vorgabe heißt es: 
„Den Untersuchungsergebnissen zufolge zeigte sich zumindest im Bereich des Dieselkraftstofftanks 

das erwartbare Belastungsbild für die Bodenschichten ab der Tanksohle. Zwecks Vermeidung einer 

weiteren Verlagerung der vorgefundenen Mineralölkohlenwasserstoffbelastungen in Richtung Grund-

wasser nach der großflächigen Entsiegelung des Grundstücks ist der kontaminierte Boden auszuhe-

ben. Die Maßnahme hierfür kann im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Abbruch des bisherigen 

Gebäudebestandes ausgeführt werden. Aus diesem Grund wird die Liegenschaft Sauerbornstraße 3 in 

Karben – Petterweil mit dem Status Altlast – Sanierungsbedarf festgestellt in das Fachinformations-

system Altflächen und Grundwasserschadensfälle (FIS AG), Teil Altis, aufgenommen. Nach erfolgrei-

cher Sanierung wird der dann erreichte Status aufgenommen werden (Sanierung (Dekontamination) 
abgeschlossen). 

Die Aufnahme der Parameter PAK und Benzo(a)pyren in die Sanierungserfolgskontrolle begründet 

sich über oftmals vorhandene teerhaltige Tankisolationsschichten, deren Schadstoffinventar durch 

austretende Kraftstoffe mobilisiert werden konnte. 

Auf der Grundlage der gutachterlich vorgeschlagenen Vorgehensweise ist der Durchführung der 

Aushubmaßnahme im Bereich der Tanks gemäß § 10 Abs. 1 BBodSchG zuzustimmen“ (ebda. S. 6). 
 
Die betroffene Fläche wird im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB gekennzeichnet.  

                                                 
2  REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT – ABTEILUNG ARBEITSSCHUTZ UND UMWELT FRANKFURT (2014): 

Vollzug des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) in Verbindung mit dem Hessischen Altlasten- und 

Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG); Untersuchung und Sanierung des Altstandortes Sauerbornstraße 3 in 

Karben-Petterweil. Schreiben an Frau B. Flach (Falkensee) vom 02.07.2014.  
Az.: IV/F 41.5 Kb/440 012 060 001 031. Frankfurt am Main. 
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Da sich die Verunreinigungen räumlich relativ eng auf die beiden Bohrungen RKS 3 (im Bereich der 
geplanten Haupt-Zufahrt von der Sauerbornstraße aus) und RKS 4 (im Vorgarten des Hauses Nr. 3) 
beschränkten und bereits die Bohrung zwischen diesen beiden Tanks (RKS 5) keine Auffälligkeit 
zeigte, wird die Fläche auf den Norden des Plangebietes beschränkt, jedoch ein Sicherheits-Abstand 
von ca. 11m ab der Bohrung RKS 3 nach Süden einbezogen. 

In Kap. III. des Bebauungsplantextes (Kennzeichnungen nach § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB) werden die 
für die Flächen geltenden Auflagen aus dem Bescheid textlich aufgeführt und es wird auf das 
Erfordernis der Einhaltung von dessen Nebenbestimmungen verwiesen. 

Infolge einer Anregung der unten genannten Fachstelle wird zudem folgender Hinweis im Bebau-
ungsplantext (unter V. ´Allgemeine Hinweise`) aufgenommen: „Werden bei Erdarbeiten unbekannte 

Auffälligkeiten oder Verunreinigungen des Untergrundes festgestellt, ist von einem qualifizierten 

Gutachter eine organoleptische Ansprache vorzunehmen und ggf. Probenahme und Analyse zu ver-

anlassen. Sofern hierbei sanierungsrelevante Verunreinigungen nachgewiesen werden, ist dies dem 

Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt, Dezernat 41.5 

Bodenschutz West, sofort mitzuteilen und mit diesem die weitere Vorgehensweise abzustimmen“. 
Damit soll auch im Bebauungsplan deutlich gemacht werden, dass in dem über einen sehr langen 

Zeitraum gewerblich genutzten Grundstück der sachgemäße Umgang auch mit bisher unbekannten 
Bodenkontaminationen erforderlich und dies bei der Realisierung entsprechend zu beachten ist. 

 
 
 

4. Erschließung 

Grundsätzlich wird im Bebauungsplan textlich festgesetzt, dass sämtliche Leitungen für Ver- und 
Entsorgungsanlagen unterirdisch zu verlegen sind, damit das Orts- bzw. Landschaftsbild nicht durch 
oberirdische Anlagen beeinträchtigt wird. 

4.1 Versorgung 

•••• Trinkwasser 
Die Versorgung mit Wasser wird durch die Erweiterung des bestehenden Ortsnetzes gewähr-
leistet. Versorgungsträger sind die Stadtwerke Karben. 
Für die Feuerlöschsicherheit sind 48 cbm/h bei einem Druck von mindestens 1,5 bar über die 
Dauer von 2 Stunden vorzuhalten. Eine solche ausreichende Menge zur Löschwasserversorgung 
ist bereits zur Versorgung der Bestand-Bebauung im Plangebiet und der näheren Umgebung 
gewährleistet. 
 

•••• Elektrizität 
Das Plangebiet kann über Erdkabelleitungen, welche von dem Ortsnetz in der Sauerbornstraße 
und im Lorscher Weg aus fachgerecht auf die Plangrundstücke anzubinden sind, mit elektrischer 
Energie versorgt werden.  
 

•••• Erdgas 
Eine Versorgung mit Erdgas kann durch die Erweiterung des bestehenden Ortsnetzes gewähr-
leistet werden. 
 

•••• Kommunikationsmedien 
Die fernmeldetechnische Versorgung ist durch die Verlegung von Telekommunikationsanlagen 
im Geltungsbereich herzustellen, die an das bestehende Ortsnetz in der Sauerbornstraße angebun-
den werden. 
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4.2 Entsorgung 

• Oberflächenwasserbewirtschaftung 
(Exkurs: Der Bauleitplan muss noch keine abschließende konkrete Regelung des Umgangs mit dem 
anfallenden Niederschlagswasser enthalten, aber grundsätzlich erkennen lassen, wie die Problematik 
gelöst werden soll und z.B. durch die Bereitstellung entsprechender Flächen oder die Festlegung von 
Leitungsrechten die hierfür notwendigen Voraussetzungen schaffen, die dann im Rahmen der 
Erschließungsplanung bzw. der örtlichen Abwassersatzung zu konkretisieren bzw. umzusetzen sind. 
Gemäß dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 30.08.2001 (AZ: 4 CN 9.00) kann die Ver-
sickerung anfallenden Regenwassers auf Privatgrundstücken aus städtebaulichen Gründen nach 
§ 9 (1) Nr. 20 oder auch nach Nr. 14 BauGB vorgeschrieben werden. 
Für die Sammlung des Niederschlagswassers in Zisternen bzw. seine Wiederverwendung als 
Brauchwasser enthält jedoch § 9 (1) BauGB keine Rechtsgrundlage. Die Einrichtung von Zisternen 
mit Brauchwassernutzung kann demnach im Bauleitplan lediglich in Form eines Hinweises 
empfohlen werden, ist jedoch über eine entsprechend gestaltete örtliche Abwassersatzung oder aber 
– in Abhängigkeit von den Eigentumsverhältnissen – über privatrechtliche Verträge regelbar.) 

 

Zu den Möglichkeiten der anzustrebenden Rückhaltung des Oberflächenwassers im Plangebiet 
schreibt der Gutachter:  

„… im Hinblick auf die Möglichkeiten einer Versickerung von Niederschlagswässern auf dem 

o.g. Grundstück ist anzumerken, dass der anstehende Untergrund (Löß) nur gering wasser-

durchlässig ist. 

Erfahrungsgemäß kann für dieses Material ein kf-Wert von ca. 1 x 10-6 m/s angesetzt werden.  

Das bedeutet, dass nach unserer Einschätzung lediglich in großflächigen, flachen Mulden eine 

gewisse Versickerung (mit Einlagerung / Verdunstung) erfolgen könnte, was aufgrund der engen 

Platzverhältnisse schwierig sein dürfte“ (GEOTECHNIK 2014b, S. 1). 

Das über die Sammlung und Wiederverwertung auf den privaten Grundstücken hinausgehende 
anfallende sowie das von den Straßenflächen abfließende Oberflächenwasser des Plangebietes kann 
nach Auskunft der Stadtwerke - wie bisher - über den ausreichend dimensionierten und leistungs-
fähigen Mischwasserkanal (DN 400) in der Sauerbornstraße ordnungsgemäß abgeleitet werden. Die 
abzuleitende Oberflächenwassermenge soll aber generell möglichst gering gehalten werden. Die 
Menge des von den Dach-, Terrassen- und Hofflächen anfallenden Niederschlagswassers sollte durch 
die Einrichtung von Zisternen mit Pumpen zur Brauchwassernutzung aus ökologischen, aber auch aus 
wirtschaftlichen Gründen (geringere Dimensionierung von Kanälen etc., aber auch Minimierung 
langfristiger volkswirtschaftlicher Kosten durch Hochwasserschäden etc.) minimiert werden. 

Auch im Hinblick auf den künftig wohl kaum (maximal - und dies auch nur im Falle der Maximal-
ausschöpfung aller zulässigen Versiegelungen - um ca. 114qm) höheren Versiegelungsgrad im Gel-
tungsbereich (dazu s.u., Kap. 7.1) ist jedoch eine Minderung der bisherigen Ableitungsmengen und 
somit eine Verbesserung aus wasserwirtschaftlicher Sicht eintreten. 

 

• Schmutzwasserentsorgung 

Das häusliche Schmutzwasser wird ebenfalls der kommunalen Schmutzwasserkanalisation mit 
Anschluss an die Kläranlage zugeführt. 
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4.3 Verkehr 

• Straßen / Anbindung / ÖPNV 

Die verkehrsmäßige Anbindung des Plangebietes erfolgt über die Sauerbornstraße (K 9) und die von 
ihr in der Planzeichnung vorgesehenen Zufahrten. Dabei ist die Zuwegung im Westen, die mangels 
verfügbarer Flächen nicht verbreitert werden kann, aufgrund der zu geringen Breite von ca. 3,50m nur 
begrenzt leistungsfähig, sodass die zweite Zufahrt zwischen den bestehenden Häusern Nrn. 1 und 3 
unverzichtbar ist, die infolge der erforderlichen Schleppkurven und Wende-Erfordernisse in 5m Breite 
herzustellen ist..  

Die platzartige Aufweitung der Straßenfläche sowie die Anordnungen und Dimensionierungen der 
Abschrägungen der Straßenverkehrsfläche resultiert im Wesentlichen aus den Flächenerfordernissen 
für Rettungsfahrzeuge und sichert zudem, dass 3-achsige Müllfahrzeuge gemäß den einschlägigen 
Vorgaben nach § 16 Nr. 1 der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) mit höchstens 2-maligem Zurück-
stoßen wenden können, wie es auch von der Berufsgenossenschaft der Müllwerker gefordert wird.  

Das gemäß den (gleichwohl unverbindlichen) vorgeschlagenen Grundstücksgrenzen südöstlichste 
Baugrundstück, dem auch die private Grünfläche zugeordnet ist, kann über eine Anbindung an den 
Lorscher Weg erschlossen werden. 

Über die angrenzende Sauerbornstraße (Kreisstraße 9) und die ca. 55 m westlich bereits folgende 
Alte Heerstraße (L 3352) ist das Gebiet auch gut an überregionale Verkehrswege (A 5, B 3) angebun-
den. Zudem sind die S-Bahn-Stationen am Bahnhof Groß-Karben (mit Bahnlinie Richtung Frankfurt 
mit S-Bahn-und Güterverkehr) über örtliche Busverbindungen gut erreichbar: So verkehrt die Buslinie 
73 zwischen Bahnhof Groß-Karben und Petterweil ganztägig (zwischen 05:15 und 21.00 Uhr) im 30-
Minuten-Takt und weist einen vertakteten Übergang zwischen den Buslinien 7, 74, 260 und der S-
Bahnlinie 6 (Friedberg – Frankfurt) auf; und die Regionale Schnellbuslinie 260 verkehrt u. a. zwischen 
dem Bahnhof Groß-Karben, Petterweil, Bad Homburg, Oberursel, Kronberg und Königstein ganztags 
(6.00 bis 19.00 Uhr) im 60-Minuten-Takt. 

 

• Ruhender Verkehr 

Die Vorschriften der Stellplatzsatzung der Stadt Karben vom 09.11.2012 (Datum des Beschlusses; 
rechtskräftig seit 08.12.2012) werden als örtliche Bauvorschriften gemäß § 88 Abs. 4 i.V.m. § 88 
Abs. 1 Nr. 4 HBO sowie § 44 HBO und § 9 Abs. 4 BauGB in den Bebauungsplan aufgenommen. Die 
erforderlichen Stellplätze nach den Vorgaben der Stellplatzsatzung sind vom jeweiligen Bauherrn auf 
dem Privatgrundstück nachzuweisen. 

Es wird textlich festgesetzt, dass die Abstellflächen der Stellplätze wasserdurchlässig zu befestigen 
sind, um den Abfluss des Oberflächenwassers weiter zu minimieren und die Grundwasserneubildung 
am bisherigen Ort zu ermöglichen. 
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5. Planungsrechtliche Festsetzungen 

5.1 Art der baulichen Nutzung 

Es wird – analog zur dominierenden Nutzungsstruktur der näheren Umgebung - für das gesamte 
Plangebiet ein Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt.  

Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes; sonstige nicht 
störende Gewerbebetriebe; Anlagen für Verwaltungen; Gartenbaubetriebe; Tankstellen) werden in 
diesem relativ kleinen, innerörtlichen und inmitten von Wohnbebauung gelegenen Gebiet nicht zuge-
lassen, da derartige Nutzungen aus infrastrukturellen sowie aus Gründen des Immissions- bzw. des 
Nachbarschaftsschutzes hier unangemessen erschienen. 

 
 

5.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird mit Hilfe folgender Maßfaktoren bestimmt: 
 

•••• Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl 

Das Maß der baulichen Nutzung wird auf der Grundlage der Grundstücksgröße durch die Grund- 
(GRZ) und die Geschossflächenzahl (GFZ) festgelegt. Zur optimalen Ausnutzung dieser innerört-
lichen Fläche zu Wohnzwecken und damit zur baugesetzlich gebotenen Minimierung des Flächen-
verbrauches wird der gemäß § 17 BauNVO mögliche GRZ-Höchstwert für ein WA von 0,4 und 
demzufolge für die angestrebte 2-geschossige Bebauung eine GFZ von 0,8 festgesetzt. 
Trotz der daraus resultierenden höheren Versiegelbarkeit im Geltungsbereich dient dies indirekt 
durchaus dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden, da bei einer angemessenen Verdichtung 
der Wohnbauflächenbedarf teilweise an dieser bereits erschlossenen und von umgebender 
Bebauung geprägten (und zudem derzeit fast genauso bzw. sogar noch stärker als künftig versie-
gelten) Fläche befriedigt werden kann und dadurch das Erfordernis für bauliche Entwicklungen in 
Ortsrandbereichen gemindert wird. 
Außerdem sollen die entsprechenden Nutzungs- und Gestaltungsspielräume für die Bauherren auf 
den voraussichtlich relativ kleinen Grundstücken möglichst wenig eingeschränkt werden.  
 

•••• Höhe der baulichen Anlagen / Zahl der Vollgeschosse 

Die Zahl der Vollgeschosse wird als Höchstmaß auf II festgesetzt. Für die Ermöglichung eines 
zweiten Vollgeschosses (u.U. Wohnnutzung auf mehr als 2 Geschossen) war auch wesentlich, dass 
der Grundwasserflurabstand in diesem Bereich gering ist und bei der Unterkellerung mit erhöhten 
Kosten gerechnet werden muss (s. Kap. 3.3, Unterpunkt ´ Böden / Baugrund`).  

Die Beschränkung der Höhe der baulichen Anlagen dient – auch in Verbindung mit der Festsetzung 
der Anzahl der Vollgeschosse - dazu, dass sich die Baukörper weitestmöglich in das Ortsbild ein-
fügen.  

Im Hinblick auf die Überplanung eines innerörtlichen, von Bebauung umgeben Bereiches ist die 
Festsetzung eines Höchstmaßes Firsthöhe Voraussetzung, um die landschaftsgerechte Außenwir-
kung sicher zu stellen, aber auch um den Nachbarschaftsschutz im Hinblick auf Besonnung, 
Belichtung usw. zu gewährleisten. Die Bemessungen sichern andererseits auch eine gute Ausnut-
zung der Flächen bei Nutzung auf mehreren Ebenen. 

Außerdem werden Traufhöhen festgesetzt, um eine weitgehend homogene Struktur hinsichtlich der 
außenwirksamen Gebäudeproportionen zu erzielen.  

Dabei hat der Planungsträgermit einer Höhe von 6,50m über Bezugspunkt ein Traufhöhen-Maß 
gewählt, das auch die in letzter Zeit zunehmend stärker nachgefragten Gebäudetypen mit 2 
Geschossen und mehr oder weniger flachem Zeltdach (bekannt u.a. als ´Toskana-Haus` o.ä.) 
ermöglichen soll, da dieser Gebäudetyp ästhetisch mit der vorhandenen sowie mit der ansonsten 
künftig hier möglichen Gebäudestruktur vereinbar erscheint. 
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Bei der Festlegung der First- und Traufhöhen wird im nördlich zur Sauerbornstraße hin gelegenen 
Teilgebiet WA 1 als Bezugspunkt die Oberkante des Gehwegbelages unmittelbar an dem im Plan 
festgesetzten Bezugspunkt an der nördlichen Grenze der Parzellen 148/2 und 148/1 (an deren 
Grenze zur Sauerbornstraße) festgesetzt und im Plan markiert. Hingegen wird für das südliche 
Teilgebiet WA 2 - aufgrund der topografischen Verhältnisse und der möglichen Entfernung der 
Baukörper von der Planstraße bzw. einem sonstigen eindeutig bestimmten Punkt - jeweils die 
mittlere Höhe des natürlichen Geländes im Bereich der Grundfläche des Baukörpers ausschlag-
gebender Bezugspunkt für die Höhen-Festsetzungen.  

Die Begrenzung der Überschreitung der festgesetzten Firsthöhen, bspw. durch Schornsteine, 
Antennen oder sonstige Signal empfangende Anlagen, dient der Wahrung eines nicht durch weithin 
sichtbare technische Elemente verfremdeten Ortsbildes.  
 
 

5.3 Bauweise 

Es ist die offene Bauweise festgesetzt, um den Gegebenheiten der innerörtlichen Struktur und den 
Bedürfnissen der Bevölkerung nachzukommen und um Durchlüftungsmöglichkeiten zu gewährleisten. 
Unmittelbar südlich und nördlich des Geltungsbereiches folgen auch Doppelhäuser, ansonsten wird 
die nähere Umgebung des Plangebietes von Einzelhäusern geprägt. Daher werden auch hier Einzel- 
und Doppelhäuser zugelassen, um dem unterschiedlichen Nachfrage-Bedarf verschiedener Nutzer-
gruppen gerecht zu werden, ohne jedoch in diesem räumlich sehr beschränkten Bereich ´in 2. Reihe`, 
eine zu hohe Verdichtung - mit einer dann zu erwartenden Verkehrs- bzw. Fahrzeugdichte - zu forcie-
ren, die v.a. durch Hausgruppen entstehen könnte. 

 
 

5.4 Überbaubare Grundstücksfläche, Baugrundstücke / Nebenanlagen und 
Garagen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen gemäß § 23 
Abs. 3 BauNVO bestimmt. Um die Art der Grundstücksteilung nicht festzuschreiben, werden in den 
beiden bebaubaren Teilbereichen jeweils ´durchgezogene` Baufenster mit (zwar vorgeschlagener, 
letztlich aber) offener Grundstücksteilung eingezeichnet. 

Im Süden wird der ansonsten zu den dortigen Bestands-Grundstücken bereits (auch zu deren Nach-
barschaftsschutz) festgesetzte 5m-Abstand bei den beiden tieferen Grundstücken sogar auf 7,50m 
erhöht, um hier die ansonsten linear mögliche Bauflucht zu gliedern und um größere Spielräume für 
die festgesetzten Baumpflanzungen in diesen hier süd-exponierten Gartenbereichen zu sichern. 

Stellplätze und Garagen, die nach der gültigen Stellplatz-VO der Stadt überwiegend auf den pri-
vaten Grundstücken unterzubringen sind, können zwar auch außerhalb der Baufenster errichtet wer-
den; allerdings müssen Garagen, nicht aber Stellplätze, außerhalb der Baugrenzen einen Mindest-
abstand zu angrenzenden öffentlichen Straßenverkehrsflächen von mindestens 3 Metern aufweisen, 
um einer dem Orts- und Straßenbild abträglichen Platzierung im straßennahen Bereich vorzubeugen 
und um ausreichenden Spielraum für ein Fahrzeug vor der Garage zu gewährleisten. 

Zur Gewährleistung einer möglichst guten Ausnutzung der überbaubaren Flächen zu Wohnzwecken 
können sonstige Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen, soweit sie nach 
HBO in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können, auch außerhalb der Bau-
grenzen errichtet werden, jedoch nicht in den (in den halböffentlichen Raum hineinwirkenden) 
Flächen zwischen Gebäudevorderkante (Eingangsseite) und Erschließungs-Straße.  

Außerhalb der Baugrenzen dürfen diese Anlagen aber nur eine Grundfläche von max. 5qm und eine 
Gebäudehöhe von max. 3,0m (höchster Punkt) aufweisen; und pro Gebäude (d.h. pro Einzelhaus oder 
pro Doppelhaushälfte) ist nur eine derartige Anlage außerhalb der Baugrenzen zulässig. Dies dient 
ebenfalls der Beschränkung dieser Anlagen und ihrer Außenwirkung und somit dem Belangen des 
Ortsbildes.  
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Ausnahmen von diesen Maßen sind zulässig für evtl. erforderlich werdende Anlagen zur Ver- und 
Entsorgung. 

 
Außerdem sind Festsetzungen einer Mindestgrundstücksgröße erfolgt: Diese beträgt für Einzel-

haus-Grundstücke 310 m2 und für Doppelhaus-Grundstücke 260 m2 (je Doppelhaushälften-Grund-
stück). Diese Begrenzung des Untermaßes von Baugrundstücken dient der Vermeidung von unange-
messenen Grundstücksteilungen bzw. Verdichtungen (u.a. auch mit der Folge eines übermäßigen, der 
gewünschten Gebietsstruktur nicht angepassten Fahrzeug-Verkehrs) und somit insgesamt zur Siche-
rung der gesunden Wohnverhältnisse. 

 
 

5.5 Anzahl der Wohnungen 

Die Beschränkung auf maximal 2 Wohnungen pro Wohngebäude (d.h. 2 Wohnungen pro Einzelhaus 
sowie auf 1 Wohnung pro Doppelhaushälfte) dient einer angemessenen Auslastung des Wohngebietes, 
bei gleichzeitiger Sicherung der gesunden Wohnverhältnisse. Sie erfolgt unter Berücksichtigung der 
infrastrukturellen Bedingungen und der zu erwartenden bzw. zu begrenzenden Belastung durch den 
Kfz.-Verkehr. 

Da die maximale Anzahl der Wohnungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB nur gebäude-, nicht aber grund-
stücksbezogen festgesetzt werden kann und eine Doppelhaushälfte auf eigenem Grundstück als eigenständi-
ges Wohngebäude anzusehen ist, wird für diese explizit – im Gegensatz zum ´reinen` Einzelhaus – eine 
Beschränkung auf 1 Wohnung festgesetzt. Somit soll gerade dem Missverständnis vorgebeugt werden, dass 
in einem Doppelhaus 4 Wohneinheiten möglich sein könnten, was hier aus infrastrukturellen Gründen nicht 
erwünscht ist.  

 
 

5.6 Private Grünfläche 

Die Festsetzung einer privaten Grünfläche auf der schmalen Parzelle 148/6 am Ostrand soll mehrere 
Funktionen erfüllen. 

Zum einen ist sie grundsätzlich gärtnerisch zu gestalten, sodass eine Mindest-Begrünung dieser 
(auch bisher als Garten genutzten) Teilfläche gesichert wird. 

Zum anderen dient diese Festsetzung indirekt aber der Minderung der Überbauung und Versiegelung 
der Wohngebiets-Flächen, da sie als Bezugsgröße für die festgesetzte GRZ entfällt.  

Gleichzeitig steht die Grüngestaltung der Fläche aber auch unter dem Vorbehalt ihrer Funktion als 
Erschließungsfläche zwischen Lorscher Weg und dem östlichsten Baugrundstück. Daher werden aus-
drücklich „die zur Deckung des Stellplatzbedarfes erforderlichen Stellplatz- bzw. Garagen-Flächen in 

einer Breite von maximal 3,0m, Zuwegungen zwischen Stellplätzen bzw. der Garage und dem über 

diese Fläche erschlossenen Wohnhaus sowie sonstige Nebenanlagen“ zugelassen, wobei für diese 
sonstigen Nebenanlagen aber auch in dieser Fläche die in Kap. 5.4 erläuterten Beschränkungen zur 
Grundfläche und zur Anzahl gelten. Weitere Versiegelungen jeglicher Art sind ansonsten ausgeschlos-
sen, sodass die Mindest-Begrünung gewährleistet werden kann.  

Die Erfüllung dieser Erschließungs-Funktionen auf dem relativ schmalen Grünflächen Streifen ist 
für dieses Baugrundstück zwingend notwendig, weshalb die Einschränkungen der ansonsten beab-
sichtigten Grünflächen-Funktionen in Kauf genommen werden müssen.  

 
 

5.7 Sonstige Anpflanzungen 

Die Vorgabe, mindestens 20 % der Gesamtgrundstücksfläche als Grünfläche gärtnerisch zu gestal-
ten, dient der Sicherung der Durchgrünung des geplanten kleinen Baugebietes, mit den bekannten 
ästhetischen, lokalklimatischen und (wenngleich nur in geringem Maß) ökologischen Gunstwirkun-
gen.  
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Ebenfalls diesen Funktionen, aber auch dem Ausgleich für die im Südosten bzw. Osten des Gel-
tungsbereiches entfallenden Gehölze, dient die Auflage, dass auf jedem bebauten Grundstück min-
destens 1 standortgerechter Laubbaum I. oder II. Ordnung aus der beigefügten Pflanzenliste in der dort 
vorgegebenen Mindestqualität zu pflanzen und zu erhalten ist. 

 
 

5.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 

Es wird zunächst verbindlich festgesetzt, dass die Abstellflächen von KFZ-Stellplätzen mit wasser-
durchlässigen Belägen auf versickerungsfähigem Unterbau auszubilden sind.  

Auch dies dient der Minimierung von potenziellen Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes. 

Überwiegend aus tierökologischen Gründen werden im Satzungstext zudem verschiedene Ein-
schränkungen bzw. Zeitfenster für bestimmte Tätigkeiten vorgegeben, die überwiegend aus den 
Empfehlungen der Speziellen artenschutzrechtliche Prüfung (REGIOPLAN 2014; s. Anlage 4) resul-
tieren:  

• So ist die Rodung von Gehölzen nur im Zeitraum zwischen dem 01.10. und dem 29.02. eines 
Jahres zulässig, was den Vorgaben des § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG entspricht, hier aber als 
verbindliche Vorgabe auch für den privaten Gartenbereich  in die Satzung übernommen wird. 

• Auch der Abriss / Rückbau von Gebäuden sowie die sonstigen Arbeiten zur Räumung / Freistel-
lung des Baufeldes sind nur in diesem Zeitraum zwischen dem 01.10. und dem 29.02. eines 
Jahres zulässig. Damit wird die Durchführung sämtlicher potenziell störender Tätigkeiten auf die 
Zeiten außerhalb von möglichen Brutzeiten von Vögeln sowie außerhalb von Tagesaufenthalten 
von Fledermäusen (insbesondere der zumindest potenziell im Gebiet vorkommenden Zwerg-
fledermaus) gelegt.  

Ausdrücklich wird aber eine Ausnahme zumindest für die Einhaltung der genannten Fristen zum 
Abriss / Rückbau von Gebäuden in Aussicht gestellt, die - auf einen begründeten Antrag bei der 
zuständigen Naturschutzbehörde, mit deren ausdrücklicher Zustimmung und nur unter mehreren 
Bedingungen - zugelassen werden kann. So müssten die Gebäude bei einem geplanten Abriss im 
Sommerhalbjahr– eben nach vorheriger Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde - 
unmittelbar vor den Maßnahmen von einem dafür qualifizierten Fachmann auf das Vorkommen 
von Quartieren, Nestern und Tieren (so v.a. auf Aktivität, Tagesquartiere, Wochenstuben von 
Zwergfledermäusen und auf die Brut von Hausrotschwänzen) untersucht werden, um die Tötung 
geschützter Tier- und Pflanzenarten bzw. Störungen oder Zerstörungen von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten geschützter Arten ausschließen zu können. Sofern dabei tatsächlich entsprechende 
Quartiere, Nester und Tiere gefunden werden, müssen die Arbeiten solange zurückgestellt 
werden, bis die zuständige Naturschutzbehörde über die weitere Vorgehensweise (Umsiedlung, 
Vergrämung, Wartezeiten) zur Gewährleistung der artenschutzrechtlichen Erfordernisse entschie-
den hat. 

Schließlich wird verbindlich festgesetzt, dass auf jedem Baugrundstück mindestens je 1 Vogel-Nist-
kasten an einer geeigneten Stelle anzubringen ist. Damit soll ein Ausgleich für den potenziellen 
(wenngleich nicht belegten) Wegfall von Brutstätten heimischer Gartenvögel im bisherigen Gehölz-
bestand geschaffen werden.  

Ein solcher Ausgleich ist zwar weder aus artenschutzrechtlichen Gründen noch im Hinblick auf die 
fehlende Kompensationsverpflichtung des § 13a BauGB (dazu s. Erläuterungen in Kap. 7) erforder-
lich. Dennoch möchte der Planungsträger hier, trotz der angestrebten Nachverdichtung des Innen-
bereiches zu Wohnzwecken, einen möglichst geringen Verlust an Lebensraumqualität für die sied-
lungsangepasste Fauna bewirken, sodass diese Festsetzung geboten und trotz der zu erwartenden klei-
nen Grundstücke den neuen Bewohnern auch zumutbar erscheint. 
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5.9 Erhalt von Bäumen 

Es wird der Erhalt der markanten Rotbuche am Südrand des Plangebietes verbindlich festgesetzt. 
Dies resultiert aus dem Vorschlag aus der Speziellen Artenschutzprüfung („Die am Südrand des 

Grundstückes stehende Rot-Buche (…) ist vital, gut gewachsen und markant und sollte daher bei einer 

Umnutzung des Geländes erhalten werden“; REGIOPLAN 2014, S. 5).  
Ihr Erhalt dient zum einen der gebotenen Vermeidung bzw. Minderung von Eingriffen. Zum anderen 

weist dieser ca. 20m hohe Baum neben seiner ortsbildästhetischen und tierökologischen auch lokal-
klimatische Funktionen auf, die für diesen innerörtlichen Bereich (sowohl für die neu geplante als 
auch für die bestehende Bebauung) positiv wirksam und wichtig sind. 

 
 

5.10 Immissionsschutz 

Durch die Planung wird ein Allgemeines Wohngebiet inmitten von bestehender Wohnbebauung 
gesichert. Die bisherige gewerbliche Nutzung in diesem Innenbereich entfällt somit dauerhaft. 

Aus Sicht des Immissionsschutzes entsteht somit zum einen für die umgebenden Nutzungen eine 
deutliche Verbesserung gegenüber dem Status quo.  

Entstehende Emissionen durch die künftige wohnbauliche Nutzung sowie durch den Verkehr durch 
private PKW-Nutzungen in dem Plangebiet werden sich im Rahmen des in einem Wohngebiet Zuläs-
sigen bewegen und sind somit für die Nachbarschaft vertretbar und hinnehmbar. 

Zum anderen sind angesichts der vorhandenen und der künftig zu erwartenden Nutzungen in der 
näheren Umgebung des Geltungsbereiches aber auch keine Beeinträchtigungen für das neu überplante 
Wohngebiet im Hinblick auf die zu wahrenden gesunden Wohnverhältnisse zu erwarten. 

 
Sonstige Belange des Immissionsschutzes sind von der Planung nicht betroffen. 
 
 
 

6. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
In Kap. 2 der Textfestsetzungen werden mehrere gestalterische Festsetzungen getroffen  

Durch diese Festsetzungen soll in diesem Ortskernbereich inmitten seit langem bestehender Wohn-
bebauung ein mehr oder weniger geschlossenes Erscheinungsbild hinsichtlich der genannten Gestalt-
elemente gewahrt bzw. erzielt werden und sich auch die entstehende Bebauungs-´Landschaft` mög-
lichst harmonisch an die gewachsene Orts-Struktur der Nachbargrundstücke anfügen. 

Dabei wird Bezug genommen auf die Gestaltung der umgebenden folgenden Alt-Bebauung, mit der 
das neue Baugebiet künftig visuell korrespondieren wird. Mehr oder weniger signifikante Abweichun-
gen von der hier noch (in Form und Farbe) relativ homogenen Dachlandschaft (s. Abb. 2), bspw. durch 
Dacheindeckungen in bunten Modefarben o.ä., würden einen gestalterischen Bruch und somit auch 
unerwünschte Beeinträchtigungen der Harmonie des innerörtlichen Siedlungsausschnitts-Bildes nach 
sich ziehen, die der Planungsträger vermeiden möchte.  

Dies gilt nicht nur für den neu geplanten Siedlungsteil, sondern auch und gerade für die vorhandenen 
angrenzenden Siedlungsabschnitte, die vor solchen Erscheinungen geschützt werden sollen. 

Daher hat der Planungsträger mehrere Festsetzungen beschlossen, die dazu dienen sollen, ästhetisch 
unerwünschte Erscheinungen vom Orts- oder Landschaftsbild fern zu halten, ohne aber gleichzeitig 
den Bauherren allzu viel Gestaltungsspielraum zu nehmen. Aus diesem Grunde werden auch jeweils 
möglichst breite Spektren für die einzelnen Gestaltungsparameter festgesetzt und nicht unverhältnis-
mäßig eng gefasste Vorgaben.  

Auch werden die Vorgaben auf wenige (dem Planungsträger für die Außenwirkung in den öffent-
lichen Raum wesentlich erscheinende) Elemente (Dächer, Einfriedungen und Werbeanlagen) 
beschränkt, während den künftigen Eigentümern die übrige Gestaltung von Gebäuden und Freianlagen 
freigestellt bleiben soll. 
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6.1 Dächer 

Es sind mehrere gestalterische Festsetzungen zur Dachform und -farbe, zur Dachneigung und zur 
Dacheindeckung erfolgt. 

Es wurden dabei zunächst Festlegungen zur zulässigen Dachform getroffen. So sind Sattel-, Walm- 
und Pultdächer, die jedoch nach den getroffenen Vorgaben versetzt und somit aus dem Satteldach 
abgeleitet sein müssen, zulässig.  

Darüber hinaus dürfen aber auch noch Zeltdächer errichtet werden, um die in letzter Zeit zunehmend 
stärker nachgefragten Gebäudetypen (mit 2 Geschossen und mehr oder weniger flacher Dachneigung; 
bekannt u.a. als ´Toskana-Haus` o.ä.) zu ermöglichen, zumal dieser Gebäudetyp ästhetisch mit der 
vorhandenen Gebäudestruktur vereinbar erscheint (s. auch Kap. 5.2, Unterpunkt ´Höhe der baulichen 
Anlagen - Traufhöhe`). 

Analog auch zur diesbezüglichen Vielfalt der umgebenden Bebauung wird für die Dachneigung  ein 
angemessener Spielraum von mindestens 25° bis höchstens 40° (Altgrad) zugestanden.  

Auch dies dient der gestalterischen Absicht, zum einen die Analogie zu der von hier sichtbaren und 
damit ins Plangebiet hinein wirksamen traditionellen Dachlandschaft mit überwiegend stärker geneig-
ten Dächern herzustellen und zum anderen die dann als Fremdkörper wirkenden flacheren Dächer (die 
nur kurz – in den 60 und 70er Jahren – verstärkt aufkamen) auszuschließen. Flach geneigte Dächer 
unter 5° können dann aber errichtet werden, sofern sie extensiv begrünt werden. 

Für Nebengebäude und Garagen, die weniger außenwirksam sind, werden darüber hinaus auch Pult-
dächer ohne die oben genannten Versatz-Maße sowie Flachdächer mit einer Neigung von 0 bis 3° 
zugelassen. 

Auch zur Dacheindeckung (nur Tonziegel und Dachsteine in ziegelroten, rotbraunen, braunen sowie 
anthrazitfarbenen Farbtönen e, die in ihrer Vielfalt insbesondere den Ortskern Petterweils, aber auch 
die dem Plangebiet unmittelbar benachbarte Dachlandschaft prägen; s. Abb. 2) werden Vorgaben 
getroffen.  

Damit wurde das nicht nur in der gesamten Ortslage von Petterweil allgemein, sondern insbesondere 
auch das in der näheren Umgebung vorherrschende Dachfarben-Spektrum vorgegeben, um ein mög-
lichst einheitliches Gesamtbild zu wahren und insbesondere die der Harmonie dieses hier noch gege-
benen Gesamtbildes sehr abträglichen Modefarben zu vermeiden.  

Eine Abweichung wird jedoch mit begrünten Dächern zugelassen, deren ökologischer Wert hier 
höher gewichtet wird als das beabsichtigte geschlossene Erscheinungsbild, zumal begrünte Dächer 
aufgrund der natürlichen Farbtöne diesbezüglich kaum störend wirken.  

Auch die als architektonisches Gestaltungselement in den letzten Jahren verstärkt aufgekommenen 
und nachgefragten (beschichteten) Metalldächer werden zugelassen, sofern sie nicht glänzen bzw. 
reflektieren.  

Generell ist jedoch – unabhängig von den vorgenannten Restriktionen - die Installation von Foto-
voltaikanlagen und Sonnenkollektoren zulässig, wobei jedoch die Neigung solcher Anlagen dem des 
Daches entsprechen muss und der Überstand über der Dachhaut auf maximal 30 cm beschränkt wird.  

 
 

6.2 Sonstige bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Über die erläuterten Vorgaben zur Dachgestaltung sowie die in Kap. 4.3 bereits erläuterte Über-
nahme der Vorgaben der Stellplatzsatzung der Stadt Karben hinaus werden weitere bauordnungs-
rechtliche Festsetzungen getroffen. 

• Gestaltung der nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke 

Das Gebot der gärtnerischen Anlage der nicht überbauten Grundstücksflächen soll die Nutzung die-
ser Bereiche als Arbeits- oder Lagerflächen verhindern, die häufig den Nachbarschaftsschutz beein-
trächtigen und dem Ortsbild abträglich sind. Außerdem soll auch die innere Durchgrünung und somit 
die lokalklimatische und ästhetische Optimierung des Baugebietes gefördert werden.  
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Diese Beschränkung der Grundstücksnutzung dient der Sicherung der  inneren Durchgrünung des 
Baugebietes im (halb-)öffentlichen Raum, ohne jedoch den Nutzungsspielraum des Grundstücks-
besitzers für notwendige Zufahrten bzw. Stellplätze allzusehr einzuschränken. 

• Einfriedungen und Stützmauern  

Auch die textlichen Festsetzungen zu Einfriedungen zu öffentlichen Straßen bzw. Wegen hin sollen 
nachteilige Wirkungen von regionaluntypischen, zum immer noch dörflichen Charakter nicht passen-
den oder unmaßstäblichen Mauern, Zäunen oder sonstige Anlagen in den öffentlichen Raum hinein 
verhindern. Die Vorgaben dazu beschränken sich aber auf die in den öffentlichen Raum hinein wir-
kenden und diesen zumeist sogar prägenden Bereiche. 

So sind massive und somit stärker außenwirksame Elemente nur bis zu einer Höhe von 50 cm zuläs-
sig, während lichtere und damit nach außen weniger ´geschlossen` wirkende Elemente (wie Zäune 
oder sonstige Elemente mit einem offenen (durchschaubaren) Anteil von mindestens 30%) bis zu 
1,60m hoch errichtet werden können. Hecken oder sonstige Pflanzungen hingegen, die auf den öffent-
lichen Raum zumeist eher belebend wirken, dürfen dort bis zu 2 m hoch sein. 

Ausnahmen von den vorstehend vorgegebenen Höchstmaßen werden aber – zur Vermeidung unan-
gemessener Restriktionen für notwendige bzw. funktional gebotene Elemente im Bereich der Einfrie-
dungen - ausdrücklich zugelassen für Pfeiler von Zaunanlagen, Eingangstoren oder Türen (diese sind 
bis zu einer Höhe von 2,0m zulässig) sowie für Elemente, welche der (ortsbildästhetisch sinnvollen) 
Abschirmung von Müllgefäßen dienen (diese sind in einer Höhe von maximal 1,60m zulässig und 
dürfen entlang der Erschließungsstraße maximal 3,0m lang sein). 

• Werbeanlagen 

Schließlich werden restriktive Aussagen zu Werbeanlagen getroffen, die zum Erhalt des Ortsbildes 
in diesem Zentrum auch in einem Allgemeinen Wohngebiet notwendig erscheinen. So sollen Werbe-
anlagen auch nur am Ort der eigenen Leistung zulässig sein, nicht jedoch für Erzeugnisse fremder und 
mit der jeweiligen gewerblichen Nutzung nicht verbundener Hersteller, um den zunehmenden 
´Wildwuchs` von Werbetafeln für ortsfremde Firmen an exponierten Fassaden von (Wohn-)Gebäuden 
zu mindern, die das Orts- und Landschaftsbild zumeist nachteilig beeinflussen.  

Auch (aufgrund der Anordnung oder der Größe) stark außenwirksame Werbeanlagen werden - 
ebenso wie die Verkehrssicherheit gefährdende Anlagen – grundsätzlich ausgeschlossen, damit solche 
´großstädtischen` bzw. ´industriell` anmutenden Elemente den immer noch dörflich geprägten 
Charakter Petterweils nicht beeinträchtigen. 

 
 
 

7. Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und Naturschutz 

Da die Planung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Abs. 2 BauGB erstellt wird, gelten die 
Vorgaben des vereinfachten Verfahrens gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1, wonach folgende Vorschriften 
nicht anzuwenden sind: 

- die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
- die Erstellung eines Umweltberichtes nach § 2a BauGB 
- die Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 

verfügbar sind 
- das Monitoring nach § 4c BauGB. 

Da es sich zudem, wie in Kap. 1 bereits erwähnt, um einen Fall des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
BauGB handelt (voraussichtlich versiegelte Fläche liegt unter 20.000qm), gelten gemäß § 13a Abs. 2 
Nr. 4 BauGB Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im 
Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Somit ist 
auch ein Ausgleich –sofern er hier überhaupt erforderlich würde (dazu s. u.) - nicht erforderlich. 
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Allerdings müssen die im beschleunigten Verfahren aufgestellten Bauleitpläne mit einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung und insbesondere mit § 1 BauGB vereinbar sein. Dies schließt die 
Ermittlung und Berücksichtigung eventueller Auswirkungen der Bauleitpläne auf berührte 
Umweltbelange ein, damit diese in die Abwägung eingestellt werden können. 

Gemäß § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere zu berücksichti-
gen "(…) 

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie 

die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen 

Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes, 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt, 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern, 

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und 

Immissionsschutzrechts, 

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von 

bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten 

werden, 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buchstaben a, c und d, 

(…)". 

 

7.1 Bilanzierung Eingriff in den Bodenhaushalt / Neuversiegelung 

Zur sachgerechteren Bewertung des durch die Bebauungsplanung tatsächlich bewirkten Eingriffes - 
welcher auch ohne Ausgleichsbedarf in die städtebauliche Gesamtabwägung einzustellen ist - soll an 
dieser Stelle zunächst eine (grobe) Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung im Hinblick auf den Boden-
haushalt erfolgen, welche die Neuversiegelung als Maßstab ansetzt. 

► Ermittlung des Flächenverbrauches durch Überbauung und zu erwartende Neuversiegelung 
 
Mit der festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 sowie der maximal zulässigen Überschrei-

tungen gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO um 50% können maximal 60% der Wohngebiets-Flächen 
versiegelt werden. Außerdem werden die festgesetzten Straßenverkehrsflächen vollständig versiegelt. 

 
A. Versiegelbarkeit infolge der Festsetzungen des Bebauungsplanes: 

1. Baulich nutzbare Flächen 
Bebaubare Fläche lt. Flächenbilanz (WA-Gebiet) ca. 2.310 qm  
davon sind 40 % überbaubar (GRZ 0,4) ca. 924 qm 
Neu überbaubare Fläche ca. 924 qm 

Gemäß § 19 (4) BauNVO darf die zulässige überbaubare Grundfläche  
durch die Grundfläche von baulichen Anlagen wie Garagen und Stellplätzen  
mit ihren Zufahrten etc. um bis zu 50 % überschritten werden. 
⇒ (ca. 924 qm x 0,5 =) ca. 462 qm. 

⇒⇒⇒⇒ Zusätzlich versiegelbare Fläche nach § 19 BauNVO ca. 462 qm  

→→→→ Anrechenbare Neuversiegelung durch Bauflächen  ca. 1.386 qm 

2. Verkehrsflächen Versiegelung 

• Planstraßen im Geltungsbereich insgesamt  ca.  574qm 

→→→→ Mögliche Gesamtversiegelung durch Verkehrsflächen  ca. 574 qm 
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3. Mögliche Versiegelungen in der privaten Grünfläche 
In der privaten Grünfläche sind Stellplatz- bzw. Garagen-Flächen in einer 
Breite von maximal 3,0m, Zuwegungen zwischen Stellplätzen bzw. der 
Garage und dem über diese Fläche erschlossenen Wohnhaus sowie eine 
Nebenanlage mit einer Grundfläche von max. 5 qm zulässig. Somit kann eine 
maximale Versiegelung von ca. [(38 x 3) + 5 =] ca. 119 qm erfolgen. 

→→→→ Mögliche Versiegelung in der privaten Grünfläche  ca. 119 qm 
 

Gesamte mögliche Flächenversiegelung neu gemäß B-plan ca. 2.079 qm   

 

[Anmerkung: Die Berechnung der Neuversiegelung erfolgte auf Grundlage der Abgrenzungen und Festset-
zungen der Bebauungsplanung. Die Flächenbilanz wurde digital bzw. planimetrisch anhand dieses Entwurfes 
erstellt, geringfügige Abweichungen von den tatsächlichen Grundstücksgrößen sind möglich, haben aber kei-
nen merklichen Einfluss auf die Ermittlung der Neuversiegelung]. 
 

 
B. Aktuelle Versiegelung ohne Bebauungsplanung: 

Bisher sind lediglich 4 Bereiche im Geltungsbereich nicht überbaut oder durch  
Zufahrts-, Platz- oder Wegeflächen versiegelt: 

• Vorgarten vor dem Haus Nr. 3  

• Hausgarten südlich des Hauses Nr. 3, einschließlich des Streifens auf Flst. 
148/6 zum Lorscher Weg hin (abzüglich der dortigen Garage und dem 
Pflaster davor sowie zweier Gartenhäuschen)  

• Pflanzbeet zwischen der aktuellen Zufahrt zur Gewerbehalle und dem Haus 
Nr. 1 

• Schmale „Reststreifen“ südlich und westlich der Gewerbehalle zum jewei-
ligen Nachbargrundstück hin. 

 

Gemäß der Flächenbilanzierung in der Bestandskarte im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
(REGIOPLAN 2014; s. Anlage 4) sind derzeit ca. 1.965 qm durch Gebäude, Straßen und Wege 
versiegelt)  

Aktuelle Flächenversiegelung Bestand ca. 1.965 qm  

 

Somit können durch die neue Planung rein rechnerisch, im Falle der Maximal-Ausschöpfun-
gen der zulässigen Versiegelungen, ca. [2.079 – 1.965 =] 114qm mehr versiegelt werden, als 
durch die langjährige gewerbliche Nutzung mit den großen Hallenkörpern und der großzügigen 
Zufahrt als Vorbelastung existiert.  

Während der Versiegelungsgrad in der derzeitigen Gartenzone im Südosten künftig deutlich höher 
sein wird als bisher, werden große Teile der gewerblichen Nutzflächen (Hallen und Zufahrten, Platz) 
im Südosten des Geltungsbereiches zurückgebaut, da hier eine GRZ von 0,4 festgesetzt ist (und 
darüber hinaus die Vorgabe gilt, dass 20% der Gesamtgrundstücksfläche gärtnerisch zu gestalten 
sind). 
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7.2 Aktueller Zustand des Plangebietes aus umwelt- bzw. 
naturschutzfachlicher Sicht 

Eine ausführliche Beschreibung der Biotoptypen (mitsamt Angaben der Flächenanteile der einzelnen 
Biotoptypen an der Gesamtfläche), der Vegetationsstrukturen und der nachweislich oder potenziell im 
Plangebiet vorkommenden  Tierarten kann dem Kap. 2f. (´Biotoptypenausstattung des Gebietes`) 
sowie der Bestandskarte der Speziellen Artenschutzprüfung (REGIOPLAN 2014; siehe Anlage 4) 
entnommen werden, die auf Biotoptypenkartierungen und Tierarten-Untersuchungen vom 21.07., 
04.09. und 08.09.2014 beruht.  

Auf die darin enthaltenen differenzierten Ausführungen zu 

- Biotop- und Nutzungstypen (Kap. 2.1)  

- Bäumen (Kap. 2.2)  

- Vögeln (Kap. 2.3)  

- Fledermäusen (Kap. 2.4)  

- weiteren artenschutzrechtlich relevanten Tierarten (Kap. 2.5)  

sei an dieser Stelle verwiesen. 

Im Gebiet kommen keine nach § 30 BNatSchG geschützten Biotoptypen und keine Biotoptypen 
gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie vor.  

 
 

7.3 Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter 

Auf Grundlage der vorstehenden Bilanzierung der Neuversiegelung wird die Betroffenheit der 
genannten Belange durch die Planung in folgender Tabelle stichwortartig erörtert. 

 
Belang Situation im Plangebiet 
Auswirkungen auf Bio-
tope / auf Pflanzen 

Die Ermittlung der Wirkfaktoren in der Speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung (SaP) kommt zu folgendem zusammenfassenden Ergebnis 
((REGIOPLAN 2014, S. 9).; zur detaillierten Darstellung der Auswirkungen sei 
auf die ausführlichen Aussagen in Anlage 4 verwiesen): 
„Der Geltungsbereich des B-Planes umfasst einen vollständig von Nutzun-
gen überprägten Siedlungsraum. Naturnahe Strukturen sind kaum vorhan-
den. (3). 

Anlagebedingt 

• Verlust von Gehölzen, die als Niststätte oder als Ruhestätte und als Nah-
rungshabitat für Vögel dienen 

• Verlust von befestigten und unbefestigten, mit Spontan- und Ruderal-
vegetation bewachsenen Flächen 

• Bodenverlust/Beeinträchtigungen von Bodenfunktionen, Wasser und 
Klima/Luft durch Versiegelung, Überbauung, Strukturveränderungen, 
Veränderungen des Bodenwasserhaushaltes 

• Verlust faunistischer Funktionsräume, Zerschneidung und Entwertung von 
Funktionsräumen 

Baubedingt 

• Während der Bauphase kommt es zu temporären Beeinträchtigungen 
durch visuelle Reize, Lärm, Staub, Lichtemissionen, Erschütterungen der 
angrenzenden Biotoptypen 

• Abgrabungen, Auffüllungen und Verdichtung auf Lager- u. Arbeitsflächen 

Betriebsbedingt 

• Durch eine Wohnbebauung erhöht sich der Nutzungsdruck durch Freizeit-
aktivitäten, insbes. durch Haustierhaltung (Hunde) auf angrenzende 
Areale 

• Lärm-, Licht- und Schallemissionen durch Nutzer- und Anlieferverkehr.“  
(Forts. nächste Seite) 
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(Forts.) 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 195 „Sauerbornstraße“ 
kommen keine artenschutzrechtlich relevanten Pflanzenarten des Anhangs 
IV oder sonstige streng geschützte Pflanzenarten vor (REGIOPLAN 2014, 
S. 29). 
Durch die Planung gehen aber, mit Ausnahme der zum Erhalt festgesetzten 
Buche, gemäß den Aussagen und Bilanzierungen der SaP, zunächst  
- alle in Kap. 2 der SaP aufgelisteten Einzelgehölze, 
- ca. 106 qm Gebüschstrukturen (Hecke am westlichen Hausgartenrand 

sowie Randstruktur des Pflanzbeetes im Bereich der Zufahrt), 
- ca. 172qm standortfremdes Ziergehölz (östliche Gartenstruktur des 

Hauses Nr. 3),  
- ca. 22 qm Ziergarten (westlich des Hauses Nr. 1 mit Fortsetzung entlang 

der Hecke nach Süden)  
- ca. 113 qm Ruderalflächen sowie 
- ca. 688qm Rasenflächen  
verloren. 
Dabei ist vor allem der unvermeidbare Verlust der Birke und der Kiefer in 
dem Pflanzbeet im nur dort sinnvollen  Zufahrtsbereich als Verlust zu wer-
ten, wenngleich artbedingt eher für das Ortsbild als für das Arten- und Bio-
toppotenzial. Mit Ausnahme der Birke (3) sind die anderen Bäume stand-
ortfremd, haben Defekte, die mittel- bis langfristig eine Sanierung oder Fäl-
lung erfordern, oder stehen an Stellen mit geringen Entwicklungsmöglich-
keiten“ (REGIOPLAN 2014, S. 5).  
(Siehe auch Erläuterungen zum Verlust der Bäume in Kap. 7.5). 
Darüber hinaus sind angesichts der Qualität der überplanten Strukturen 
keine beachtlichen Auswirkungen auf die Pflanzenwelt möglich.  
Der Verlust der Bäume wird durch die Vorgabe der Pflanzung von voraus-
sichtlich 4 standortgerechten Hochstamm-Bäumen auf den Privatgrund-
stücken teilweise kompensiert. Die darüber hinaus zu erwartende Durch-
grünung auf den privaten Flächen (vorgeschrieben sind mindestens 20% 
gärtnerischer Gestaltung der Grundstücksflächen -  dies sind alleine ca. 462 
qm, ein höherer Anteil ist zu erwarten – sowie eines Teils der privaten 
Grünfläche) wird den Verlust der übrigen Vegetationsstrukturen zu einem 
beträchtlichen Teil ausgleichen, selbst wenn der Anteil standortfremder 
Arten voraussichtlich relativ hoch sein wird. 
Im Hinblick auf die Pflanzenwelt ist somit keine erhebliche Verschlechte-
rung gegeben. 

Auswirkungen auf Tiere Die in der SaP untersuchte potenzielle Beeinträchtigung von streng ge-
schützten Tierarten wird im folgenden Kap. 7.4 erläutert.  

Die allgemeine Betroffenheit der Tierwelt in diesem durch bauliche Struktu-
ren, durch einen relativ hohen Versiegelungsgrad und durch gewerbliche 
Nutzungen vorbelasteten, auf allen 4 Seiten von Bebauung und auf einer 
Seite durch die Sauerbornstraße (K 9) begrenzten, innerörtlichen Gebiet 
beschränkt.  

Daher und aufgrund des Zustandes des Geländes sind keine nennenswer-
ten Vertreibungseffekte oder Biotopverluste für Tierarten möglich. Allenfalls 
die relativ störungsarme Gartenfläche im Südosten und Osten wird deutlich 
dezimiert, Das Gebiet bietet aber – trotz der in dem Garten vorhandenen 
Gehölzstrukturen – überwiegend nur den einschlägigen siedlungsange-
passten Allerwelts-Arten, welche weniger störungsanfällig sind, einen Teil-
Lebensraum.  
Gleichwohl entfällt die Fläche als Lebensraum zunächst vollständig. 
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Belang Situation im Plangebiet 
Auswirkungen auf 
Boden 

Wie in Kap. 7.1 erläutert, können durch die Planung künftig maximal ca. 
2.079qm durch Bauflächen mit ihren Nebenanlagen und die neue Plan-
straße mit ihren Wendemöglichkeiten versiegelt werden. Die Bilanzierung 
hat gezeigt, dass - im Falle einer solchen Maximalausschöpfung aller Ver-
siegelungsmöglichkeiten - ca. 114qm mehr versiegelt würden als derzeit 
bereits versiegelt sind. 
Angesichts der hohen bodenökologischen Vorbelastung der Fläche durch 
die intensive Nutzung als Gewerbefläche (Hallenkörper – s. Kataster und 
Orthofoto – sowie Hofflächen, Wege und sonstige Nebenanlagen) ist durch 
die Planung gegenüber dem Status quo somit keine nennenswerte Ver-
schlechterung zu konstatieren. Der künftige Eingriff ist angesichts dessen 
und der gerade im Hinblick auf den Bodenhaushalt sinnvollen Wiedernutz-
barmachung bzw. Nachverdichtung des Innenbereiches ohne Weiteres 
vertretbar. 
Die (gemäß der gutachterlichen Empfehlung im Bebauungsplantext gefor-
derte) Sanierung einer kleinen Teilfläche im Bereich der beiden Tanks wird 
auch diesbezüglich zu einer Verbesserung der bodenökologischen Verhält-
nisse führen. 

Auswirkungen auf 
Wasser 

Wie in Kap. 4.2 erläutert, sind Rückhaltemaßnahmen auf der Fläche nicht 
möglich, sodass das anfallende Oberflächenwasser, soweit es nicht auf den 
Privatgrundstücken (z.B. in Zisternen) zurückgehalten wird, wie bisher in 
den örtlichen Mischwasserkanal eingeleitet werden muss. Auch hier ist aber 
anzumerken, dass durch den geringeren Versiegelungsgrad eine Reduzie-
rung der Ableitemengen gegenüber dem Status quo und somit auch eine 
Verbesserung aus wasserwirtschaftlicher Sicht erfolgen wird. 
Gewässer sind von der Planung nicht betroffen. 

Auswirkungen auf  
Luft / Klima 

- Derzeit weist die relativ kleine innerörtliche Fläche des zu ca. zwei Dritteln 
versiegelten Plangebietes zwischen umgebender Bebauung eine relativ 
geringe lokal- bzw. siedlungsklimatische Bedeutung auf. Eine lokalklima-
tisch wirksame Kaltluftentstehungsfläche stellt allerdings der kaum versie-
gelte Gartenbereich im Osten bzw. Südosten des Geltungsbereiches dar. 

- Durch die neue Bebauung erfolgt aber grundsätzlich eine Erhöhung der 
Wärmebelastung (´Stadtklima`) im ohnehin relativ schlecht durchlüfteten 
Plangebiet selbst und an den angrenzenden Siedlungsabschnitten (durch 
Emissionen aus zusätzlichem Verkehr und Hausbrand, durch den Verlust 
der Kaltluft produzierenden und durchlassenden Freiflächen sowie durch 
erhöhte Abstrahlungswerte von Wänden und Belägen). 

- Allerdings sind - angesichts des derzeit sogar noch höheren Überbauungs-
grades (s.o.) sowie der geringen lokalklimatischen Funktion der Planungs-
fläche die durch die Planung zu erwartenden Auswirkungen allenfalls als 
sehr gering (bzw. in der Bilanz eben sogar als positiv zu werten). 

- Der oben erläuterte Verlust an Gehölzen kann im Rahmen der festgesetz-
ten sowie der von den Wohngebietsnutzern darüber hinaus zu erwartenden  
Begrünungsmaßnahmen weitgehend ausgeglichen werden, da dadurch 
neue Grünstrukturen im Plangebiet entstehen werden, die mittel- bis lang-
fristig bioklimatisch günstig wirken und die Verluste ausgleichen. 

- Begrenzt auf die Bauzeit sind allerdings verstärkt Immissionen von Lärm, 
Staub und Abgasen zu erwarten. 

 



Bebauungsplan Nr. 195 ´Sauerbornstraße` Stadt Karben, Stadtteil Petterweil  
Begründung Seite 25 

 

DÖRHÖFER & PARTNER 


 Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

 

Belang Situation im Plangebiet 
Auswirkungen auf Land-
schaft 

Von der Überplanung ist, mit Ausnahme des Hausgartenbereiches im 
Osten, im Wesentlichen eine innerörtliche Gewerbefläche - mit derzeit rela-
tiv unansehnlichen, alten Nutzbauten und (infolge des Kfz.-Betriebes) ab-
gestellten Fahrzeugen – betroffen. Mit Ausnahme der beiden Bäume in dem 
Pflanzbeet am derzeitigen Zufahrtsbereich sowie der Gehölzstrukturen in 
den Hausgartenbereichen südlich bis südöstlich des Hauses Nr. 3, erfolgt 
kein nennenswerter Verlust ortsbild- oder landschaftsästhetisch bedeut-
samer Strukturen; allerdings bewirkt der Verlust mehrerer hoher Bäume 
(vorwiegend Nadelbäume) durchaus eine Reduzierung gewachsener und 
positiv wirksamer Grünstrukturen im Siedlungsinnenbereich. Eine Einseh-
barkeit dieses Gartenbereiches ist aber fast nur von den unmittelbar an-
grenzenden Grundstücken gegeben; selbst vom Lorscher Weg aus ver-
sperrt die Garage den Einblick fast völlig. Die Realisierung der Planung von 
Wohnbaugrundstücken statt der Gewerbenutzung - auch mit Vorgaben zur 
gärtnerischen Gestaltung der privaten Wohnbaugrundstücke sowie zur 
Pflanzung je eines Hausbaumes pro Baugrundstück - wird in der Gesamt-
betrachtung somit mittelfristig eine Verbesserung gegenüber dem Status 
quo mit den dominierenden Gewerbebauten bewirken. 

Umweltbezogene Aus-
wirkungen auf den 
Menschen und seine 
Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt 

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 
sind überwiegend in Form der Zunahme von Lärm durch wohnbauliche 
Nutzung und neu entstehenden Fahrzeug-Verkehr zu erwarten, wovon 
naturgemäß die rundum unmittelbar angrenzende Wohnbebauung am 
stärksten betroffen sein wird. Es ist aber nicht absehbar, dass diese Zu-
nahme das übliche Maß überschreiten könnte, das immer gegeben ist, 
wenn ein (zudem derart kleines) Neubaugebiet in Nachbarschaft zum Be-
stand realisiert wird. Zudem ist bei der Bewertung zu beachten, dass diese 
Beeinträchtigungen künftig geringer sein werden als durch die bisherige 
gewerbliche Nutzung (Kfz.-Handel mit regem An- und Abfahrtverkehr). In 
der Summe wird somit sogar eine Minderung der Lärmimmissionen im um-
gebenden Bestand erfolgen, welche den neu hinzukommenden Lärm der 
wenigen neuen Wohnbaugrundstücke auszugleichen vermag.  
Auch erfolgt im Geltungsbereich eine Veränderung des Ortsbildes, die zu-
dem Auswirkungen auf den unmittelbar angrenzenden Bestand hat, da hier 
Ausblicke verändert werden. Auch dies kann aber in keinem Fall als (gar 
erhebliche) Beeinträchtigung für die hier wohnenden Menschen gewertet 
werden, sondern wird dem normalen Maß entsprechen, das bei jeder Um-
nutzung bzw. Nachverdichtung der Ortslage auftritt, zumal das Wohngebiet 
(nicht zuletzt auch infolge der festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen) 
sicher einen deutlich angenehmeren Anblick als die alten gewerblichen 
Baulichkeiten bieten wird.  
Auch erscheint die verkehrliche Belastung durch die Fahrbewegungen der 
neuen Bewohner angesichts der geringen Größe des Plangebietes, der 
festgesetzten Beschränkung der Zahl der Wohnungen je Wohngebäude 
und der Festsetzung eines WA (zudem mit dem Ausschluss von den im WA 
ansonsten ausnahmsweise zulässigen, verkehrsträchtigen Nutzungen) ver-
tretbar bzw. gering. Der Fahrzeuglärm infolge des derzeitigen Kfz. Gewer-
bes wird zudem entfallen. 

Auswirkungen auf das 
Wirkungsgefüge zwi-
schen den vorstehend 
genannten Parametern 

Wechselwirkungen – über die bereits bei den einzelnen Schutzgütern 
genannten Beeinträchtigungen hinaus - insgesamt von sehr geringer 
Bedeutung. 

Auswirkungen auf biolo-
gische Vielfalt 

Infolge der beschränkten biologischen Wertigkeit des Status quo sowie der 
Geringfügigkeit des gegenüber dem Status quo möglichen zusätzlichen 
Eingriffs keine nennenswerten Auswirkungen. 
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Belang Situation im Plangebiet 

Erhaltungsziele und der Schutzzweck 
der Natura2000-Gebiete im Sinne des 
BNatSchG 

Es sind keine derartigen Gebiete oder entsprechende 
´Anhang-Arten` betroffen. 

Umweltbezogene Auswirkungen auf 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Es sind keine Kultur- oder Sachgüter von der Planung be-
troffen, sieht man von den vorhandenen baulichen Anlagen 
einmal ab. 

Vermeidung von Emissionen sowie der 
sachgerechte Umgang mit Abfällen 
und Abwässern 

Der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern wird 
durch die Bauleitplanung – soweit darin regelbar - gewähr-
leistet; ansonsten kein Einfluss durch die Planung, der über 
das übliche Maß eines kleinen Neubaugebietes hinausgeht. 

Nutzung erneuerbarer Energien sowie 
die sparsame und effiziente Nutzung 
von Energie 

Ist Ziel der Stadt; kein Einfluss durch die Planung. 

Darstellungen von Landschaftsplänen 
sowie von sonstigen Plänen, insbe-
sondere des Wasser-, Abfall- und 
Immissionsschutzrechts 

Keine beachtlichen Zielaussagen derartiger Pläne tangiert. 

Erhaltung der bestmöglichen Luftqua-
lität in Gebieten, in denen die durch 
RVO zur Erfüllung von bindenden 
Beschlüssen der Europ. Gemein-
schaften festgelegten Immissions-
grenzwerte nicht überschritten werden 

Nicht betroffen. 

Wechselwirkungen zwischen den 
einzelnen Belangen des Umwelt-
schutzes  

Wechselwirkungen – über die bereits bei den einzelnen 
Schutzgütern genannten Beeinträchtigungen hinaus - insge-
samt von sehr geringer Bedeutung. 

 
Zur Gesamtbewertung des Eingriffes, insbesondere aus Sicht des Arten- und Biotoppotenzials, sei 

auch auf die Erläuterungen in folgendem Unterkapitel verwiesen. 
 
 

7.4 Auswirkungen der Planung auf spezielle artenschutzrechtliche Belange 

Zur potenziellen Beeinträchtigung von streng geschützten Arten ist im Artenschutzrechtlichen Fach-
beitrag (siehe Anlage 4) folgendes (als Fazit) ausgeführt:  

„Aus den Taxa der Säugetiere und Vögel werden die Arten, die bei einer Biotoptypenaufnahme und 

einer Bestandsschätzung nachgewiesen wurden oder potenziell vorkommen könnten, auf ihre vor-

habensbedingte Betroffenheit geprüft. Für die meisten geprüften Arten kann ein Eintreten der Ver-

botstatbestände des § 44 (1) Nr. 1 – 3 ausgeschlossen werden, da sie entweder Nahrungsgäste im 

Plangebiet sind, oder ein Eintreten der Verbotstatbestände durch geeignete Vermeidungs-, Mini-

mierungs- und Ausgleichsmaßnahmen vermieden werden kann. 

Für die europäischen Vogelarten im ungünstigen Erhaltungszustand Girlitz und Bluthänfling wird 

eine ausführliche Einzelartenprüfung durchgeführt. Für diese Arten kann durch die aufgeführten 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen ein Eintreten der Verbotstatbestände vermieden werden. 

Für die besonders und streng geschützte FFH-Anh. IV-Art Zwergfledermaus können die Verbots-

tatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten) 

und (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG (Tötung wild lebender Tiere) zutreffen. Durch eine Bauzeiten-

regelung und ggf. eine ökologischen Baubegleitung direkt vor/beim Abbruch kann ein Eintreten der 

Verbotstatbestände vermieden werden“ (REGIOPLAN 2014, S. 29). 
 
Diese Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen werden insbesondere für diejenigen Arten erfor-

derlich, die auf Grundlage der „Ermittlung der relevanten Arten“ in Kap. 7.1 der SaP überhaupt als 
„durch das Vorhaben betroffene Art“ gewertet und daher einer Einzelartenprüfung (in Kap. 7.2 der 
SaP) unterzogen wurden.  
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Dies betrifft drei Arten, deren Vorkommen im Plangebiet unterschiedlich einzustufen und zu 
bewerten ist - dies wird in folgender Tabelle zusammengefasst (kursiv gesetzte Stellen sind Zitate aus 
Kap. 7.2f. der SaP).   

 

Art Vorkommen im Plangebiet Wesentliche Betroffenheit Maßnahmen 

Zwergfle-
dermaus 

Quartiere der Art wurden nicht 
nachgewiesen; aber: 
In der direkten Umgebung wurde bei 
Detektorbegehungen zumindest ein jagen-
des Tier festgestellt. Es fanden sich im 
Inneren der Hallen keine Hinweise auf 
genutzte Wochenstuben oder regelmäßig 
genutzte Quartiere. An den Gewerbehallen 
sind am Dachüberstand als Tagesquartier 
geeignete Spalten und Hohlräume vorhan-
den, so dass das Vorkommen zumindest 
gelegentlich übertagender Tiere nicht 
ausgeschlossen werden kann. 

Es ist nicht vollständig ausgeschlossen, 
dass einzelne Tiere in Spalten der Gewer-
behallen übertagen. Diese Tiere würden 
beim Abriss der Gebäude verletzt oder 
getötet. 

Abriss Gebäude  im 
Winterhalbjahr 

Girlitz Das Vorkommen der Art wurde im 
Gebiet nicht nachgewiesen; aber: 
Nach den vorhandenen Biotopstrukturen 
im Plangebiet ist ein Brutvorkommen der 
Art im Gebiet anzunehmen. 

Durch die geplante Bebauung des Garten-
geländes wird der potenzielle Neststandort 
eines Brutpaares vollständig vernichtet. 
Werden die Baufeldräumen und das Fällen 
von Gehölzen während der Brutzeit durch-
geführt, ist nicht auszuschließen, dass 
Jungvögel getötet werden. 

Baufeldräumung und 
Gehölzrodung nur 
außerhalb der Brutzeit, 
1. 10. – 29.2 

Bluthänf 
ling 

Das Vorkommen der Art wurde im 
Gebiet nicht nachgewiesen; aber: 
Nach den vorhandenen Biotopstrukturen 
im Plangebiet ist ein Brutvorkommen der 
Art im Gebiet anzunehmen. 

Durch die geplante Bebauung des Garten-
geländes wird ein potenzieller Neststandort 
eines Brutpaares vernichtet. 
Werden die Baufeldräumen und das Fällen 
von Gehölzen während der Brutzeit durch-
geführt, ist nicht auszuschließen, dass 
Jungvögel getötet werden. 

Baufeldräumung und 
Gehölzrodung nur 
außerhalb der Brutzeit, 
1. 10. – 29.2 

 
Zu möglichen weiteren artenschutzrechtlich relevanten Tier- und Pflanzenarten heißt es in der SaP: 

„Im Plangebiet sind keine Lebensraumtypen für weitere streng geschützte Säugetierarten, Reptilien-, 

Amphibien- oder Insektenarten vorhanden. Totholzbewohner wie Hirschkäfer sind hier mangels 

geeigneter Tot- und Altholzbäume nicht zu erwarten. 

Ebenso kommen hier keine streng geschützten Pflanzenarten vor“ (RegioPlan 2014; S. 8) 
 
Sämtliche vom Gutachter empfohlenen Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen wurden 

in die Textfestsetzungen aufgenommen und damit planungsrechtlich gesichert.  
Dies gilt selbst für die Arten, die im Gebiet aufgrund der vorhandenen Strukturen potenziell vorhan-

den sein könnten, deren Vorkommen (die beiden Vogelarten) oder deren Tagesaufenthalte (Zwerg-
fledermaus) nicht belegt sind, aber eben nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden können.  

Somit bewirken die Textfestsetzungen, „auf der sicheren Seite“ zu sein, um jedwede Zugriffs-
verbote des § 44 BNatSchG sicher einhalten zu können. 

Es sei darüber hinaus an dieser Stelle auf die ausführlichen Darlegungen der Speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung (REGIOPLAN 2014; Anlage 4) verweisen. 
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7.5 Abweichung von den naturschutzfachlichen Zielvorstellungen 

Gemäß § 9 Abs. 5 BNatSchG sind "in Planungen und Verwaltungsverfahren (…) die Inhalte der 

Landschaftsplanung zu berücksichtigen. (…). Soweit den Inhalten der Landschaftsplanung in den 

Entscheidungen nicht Rechnung getragen werden kann, ist dies zu begründen". 

Da das im Zentrum des Siedlungsgebietes liegende Plangebiet bei Erstellung des Landschaftsplanes 
bereits seit langem gewerblich genutzt wurde, waren in der Landschaftsplanung keine flächenspezifi-
schen Zielvorstellungen für den Geltungsbereich formuliert worden. 

Idealisierte Zielvorstellungen für das Plangebiet aus umwelt- bzw. naturschutzfachlicher Sicht 
könnten in der Aufgabe jeglicher baulicher Nutzungen, dem Rückbau jeglicher baulicher Anlagen und 
sonstiger Versiegelungen und in der Anlage einer innerörtlichen, naturnah zu gestaltenden Grünfläche 
gesehen werden. 

Grundsätzlich wäre aber bereits der Erhalt von derzeit vorhandenen Grünstrukturen, mangels wert-
vollerer Flächenbiotope zumindest der Gehölze, hier ein vertretbares Ziel.  

Dies führte auch dazu, dass die markante Rotbuche am Südrand zum Erhalt festgesetzt wird.  

Der Erhalt weiterer Bäume wurde ins Auge gefasst, aus zahlreichen Gründen in diesem relativ klei-
nen, für die gebotene Nachverdichtung zu Wohnbauzwecken ohnehin etwas eingeschränkten Sied-
lungsgebiet aber letztlich verworfen. Bereits bei der differenzierten Bewertung des Gehölzbestandes 
im Rahmen der Speziellen Artenschutzprüfung werden die wesentlichen Gründe dafür aufgeführt: 
„Mit Ausnahme der Birke (…) sind die anderen Bäume standortfremd, haben Defekte, die mittel- bis 

langfristig eine Sanierung oder Fällung erfordern, oder stehen an Stellen mit geringen Entwicklungs-

möglichkeiten“ (REGIOPLAN 2014, S. 5).  
Die genannte Birke, die zudem auch kein heimischer Baum im strengen Sinne ist, steht im Haupt-

zufahrtsbereich. Der Erhalt und die Sicherung der langfristigen Vitalität dieses Flachwurzlers würde 
die Freihaltung eines relativ großen Radius um den Stamm herum erfordern, wodurch eine sinnvolle 
Verkehrsanbindung (die, wie erläutert, ohnehin bereits zahlreichen Zwangspunkten und Einschrän-
kungen unterworfen ist) annähernd unmöglich gemacht würde; daher wurde auf ihren Erhalt verzich-
tet.  

Alle anderen Bäume im Geltungsbereich sind aus den genannten Gründen nicht unbedingt erhal-
tenswert, zumal auch „für Vögel oder Fledermäuse geeignete Höhlen, Risse, Spalten oder Rindenablö-

sungen (…) an den Bäumen (im belaubten Zustand) nicht festgestellt werden [konnten], (…) aber 

auch wegen des geringen Alters nicht zu erwarten“ sind (ebda.) und somit auch keine tierökologische 
Bedeutung gegeben ist, die eine andere Bewertung erfordern würde. 

Insbesondere die höheren Nadelbäume (mehrere Fichten und ein Lebensbaum) sind weder standort-
gerecht noch sind sie im Hinblick auf ihre Vitalität, ihre Stabilität und ihrer Standorte erhaltenswert. 
Der alte Bergahorn an der Südgrenze weist aufgrund des sehr beengten Standortes (vor allem wohl in 
seiner Jugendzeit) einen außerordentlich schrägen Basalstammwuchs auf, sodass ein Erhalt bereits aus 
Gründen der Verkehrssicherheit nicht geboten ist. Die ebenfalls ältere Lärche hingegen wird vor allem 
aufgrund der Konkurrenz zu der zum Erhalt festgesetzten, nur ca. 3,50m entfernt stehenden Buche 
nicht erhalten.  

Es erscheint sinnvoller, standortgerechte Bäume an besseren Standorten neu zu pflanzen, weshalb 
u. a die Pflanzung eines solchen hochstämmigen „Hausbaumes“ auch Auflage für jedes Baugrund-
stück ist. 

 
Verschiedene Belange sind den (in obiger Tabelle erläuterten) Belangen des Umweltschutzes, ein-

schließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, in der Abwägung aller Anforderungen 
gemäß den Vorgaben des Baugesetzbuches gegenüberzustellen, so v.a. die in § 1 Abs. 6 BauGB 
geforderte Berücksichtigung folgender Belange:  

"1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- 

und Arbeitsbevölkerung,  
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2. die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, 

die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und die Anforderungen Kosten sparenden Bauens 

sowie die Bevölkerungsentwicklung,  

3. die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse der Familien, der 

jungen, alten und behinderten Menschen,(…)  

4. die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener Ortsteile, 

Im Plangebiet waren es vorwiegend die genannten städtebaulichen bzw. siedlungsstrukturellen 
Belange, denen eine Priorität gegenüber denen o.g. idealisierten Zielvorstellungen des Natur- bzw. 
Umweltschutzes eingeräumt wurde. Für eine Eigenentwicklung des Stadtteils Pettersweil (die im 
Grundsatz jeder Gebietskörperschaft zugestanden werden muss) und die Schaffung von innerörtlichen 
Wohnbaugrundstücken müssen daher Flächen beansprucht werden, auf denen ein aus Sicht des Natur- 
bzw. Umweltschutzes teilweise (so v.a. im Südosten bis Osten des Geltungsbereiches) nachteilig zu 
bewertender Eingriff in den Naturhaushalt und / oder das Landschaftsbild erfolgt.  

Wie aus den Kap. 7.2 und 7.3 aber deutlich wurde, bedeutet die Inanspruchnahme des Plangebietes 
als Baufläche insgesamt einen aus naturschutzfachlicher Sicht vertretbaren und relativ geringen 
Eingriff in einen stark vorbelasteten Siedlungsinnenbereich. Insgesamt wird mittelfristig, insbesondere 
aus boden- und wasserökologischer Sicht, aber auch aus Sicht des Lokalklimas, des Ortsbildes und 
letztlich auch des Arten- und Biotoppotenzials zumindest keine nennenswerte Verschlechterung 
gegenüber dem aktuellen Zustand festzustellen sein. 

Zudem bedeutet diese Nachverdichtung im innerörtlichen Bestand zu Bauzwecken generell eine 
Minderung des Bedarfs der Inanspruchnahme von bisher unbelasteten Flächen in den Randbereichen 
von Ortslagen und ist somit städtebaulich und ökologisch grundsätzlich zu begrüßen. Dies wird grund-
sätzlich höher gewichtet als die nun – gemessen an idealisierten naturschutzfachlichen Zielvorstellun-
gen für die Fläche (bspw. im Hinblick auf die theoretisch auch mögliche Entwicklung einer innerört-
lichen Grünfläche oder gar einer freien Biotopentwicklung) - entstehenden Beeinträchtigungen. 

 
Wie bereits in Kap. 1 erwähnt, handelt es sich um einen Fall des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB 

(die Größe des Geltungsbereiches und somit auch die zulässige Grundfläche liegen deutlich unter 
20.000qm). Daher gelten gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung 
des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB als vor der plane-
rischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.  

Somit bedarf es im vorliegenden Fall auch keiner differenzierten Ermittlung, ob und ggf. in welchem 
Umfang sich bei der Durchführung dieses Bebauungsplans die in seinem Geltungsbereich ohnehin 
bereits erfolgten oder zulässigen Eingriffe noch intensivieren könnten.  

Auch ein umwelt- bzw. naturschutzfachlicher Ausgleich ist aufgrund der gesetzlichen Vorgabe 
des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB nicht erforderlich.  

Die dennoch festgesetzten Maßnahmen (Grüngestaltung der Privatgrundstücke, Erhalt der Rotbuche, 
wasserdurchlässige Befestigung von Stellplätzen, Pflanzung eines Hausbaumes, Aufhängen von Nist-
kästen etc.) dienen – soweit sie nicht artenschutzrechtlich begründet und somit ohnehin zwingend sind 
– der weitest möglichen Minderung der potenziellen Eingriffsintensität sowie der Aufwertung des 
künftigen Neubaugebietes aus grüngestalterischer, lokalklimatischer und gesamtökologischer Sicht. 

 
 
 

8. Umsetzung der Planung 

8.1 Eigentumsverhältnisse 

Sämtliche Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich in Privateigentum 
(Eigentümergemeinschaft aus mehreren Mitgliedern einer Familie).  
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8.2 Bodenordnung 

Infolge der vorgesehenen Gesamt-Überplanung des Geländes durch die Privateigentümer wird 
voraussichtlich kein förmliches bodenordnendes Verfahren erforderlich. 

 

8.3 Kosten, Finanzierung 

Die Kostentragung für die Herstellung der Erschließungsanlagen auf den privaten und den öffent-
lichen Flächen wird mittels eines Städtebaulichen Vertrages gemäß § 11 BauGB zwischen der Stadt 
Karben und den privaten Grundstückseigentümern geregelt. 

Die ggf. nicht in diesem Städtebaulichen Vertrag erfassten und zugeordneten Kosten werden auf 
Grundlage der entsprechenden Satzungen der Stadt Karben finanziert.  

 
 

8.4 Flächenbilanz / Statistik 

Der Bebauungsplan weist folgende Flächenbilanz auf: 
 

Festgesetzte Nutzung Fläche, ca. [qm] Anteil an der Gesamtfläche [%] 

Allgemeines Wohngebiet 2.310 74,23 % 

Straßenverkehrsfläche 574 18,44 % 

Private Grünfläche 228 7,33 % 

Gesamtfläche 3.112 100,00% 
 
 
 
 

Anlagen: 

1. Geotechnisches Gutachten: 
GEOTECHNIK – FEIN BÜDINGER WELLING (2014a): Geotechnisches Gutachten: Grundstück Sauer-

bornstraße 3, 61184 Karben. 20.03.2014. Mainz. 

2. Ergänzung zum Geotechnischen Gutachten mit Einschätzung zur Versickerung: 
GEOTECHNIK – FEIN BÜDINGER WELLING (2014b): Grundstück Sauerbornstraße 3, 61184 Karben-

Petterweil: Ergänzung. 03.04.2014. Mainz. 

3. Bescheid des Regierungspräsidiums Darmstadt zum Umgang mit kontaminiertem Material: 
REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT – ABTEILUNG ARBEITSSCHUTZ UND UMWELT FRANKFURT 

(2014): Vollzug des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) in Verbindung mit dem Hessischen 

Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG); Untersuchung und Sanierung des Altstandortes 

Sauerbornstraße 3 in Karben-Petterweil. Schreiben an Frau B. Flach (Falkensee) vom 02.07.2014.  
Az.: IV/F 41.5 Kb/440 012 060 001 031. Frankfurt am Main. 

4. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag: 
REGIOPLAN BÜRO FÜR ANGEWANDTE REGIONALENTWICKLUNG UND LANDSCHAFTSÖKOLOGIE  
DR. REINHARD PATRZICH (2014): Bebauungsplan Nr. 195 „Sauerbornstraße“ in Karben-Petter-

weil: Spezielle Artenschutzprüfung. September 2014. Bad Nauheim. 
 

 


